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Absatz 5 
Dem Anliegen des Bundesrates, in dieser Vorschrift Filme unabhángig von der 
Art der Aufzeichnung und der Wiedergabe — und damit im praktischen 
Ergebnis insbesondere auch die óffentliche Vorführung von bespielten Video-
kassetten — zu erfassen, wird in diesem Absatz entsprochen. Der weitere 
Vorschlag des Bundesrates, die Werbung für Alkohol und Tabakwaren bei 
óffentlichen Filmveranstaltungen teilweise zu untersagen, wird jedoch nicht 
übernommen, da unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für eine im 
Verháltnis zu anderen Werbetrágern einengende medienspezifische Regelung 
dieser Art ausreichende Differenzierungskriterien nicht ersichtlich sind. 

Absatz 6 
Die Vorschrift stellt die von ihr bestimmte Art von Filmen von dem Jugendver-
bot mit Freigabevorbehalt frei. 

Aus dem Ausschuf3bericht (Drucks. 10/2546) 

Zu § 6 Abs. 1 
Ein Antrag, wonach Kindern unter sechs Jahren die Anwesenheit bei óffentli-
chen Filmveranstaltungen auch in Begleitung eines Erziehungsberechtigten 
nicht.,gestattet werden soll, wurde mit Mehrheit abgelehnt. 

Zu § 6 Abs. 3 und 4 
Absatz 3 wird neben einer redaktionellen Anderung in Satz 1 um einen Satz 2 
ergánzt, mit dem eine Mitteilungspflicht an die Strafverfolgungsbehürde einge-
führt wird, sofem ein Film móglicherweise gegen § 131 oder § 184 StGB 
verstóBt. Für Absatz 4 ergibt sich hieraus eine redaktionelle Folgeánderung. 

Zu § 6 Abs. 7 
Absatz 7 regelt die Abgrenzung der Vorschriften für die Jugendfreigabe von 
ICinospielfilmen einerseits und für das Antragsverfahren zur Bundesprüfstelle 
für jugendgefáhrdende Schriften (BPS) andererseits. Die vorgeschlagene 
Beschránkuni des Antragsverfahrens zur BPS auf Fálle, in denen keine 
Entscheidung der obersten Landesbehórde vorliegt, entspricht dem Votum der 
AusschuBmehrheit. Die AusschuBminderheit hat sich dafür ausgesprochen, 
das Antragsverfahren zur BPS unbegrenzt auch in den Fállen zuzulassen, in 
denen die oberste Landesbehórde eine Einstufung vorgenommen hat. 
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Anmerkungen: 

1. Zu Abs. 1 vgl. Begründung zu § 6 Abs. 1 des Entwurfs sowie den Aus-
schuBbericht zu Abs. 1. 
Mit der Aufhebung des generellen Teilnahmeverbots an óffentlichen 
Filmveranstaltungen für Kinder unter 6 Jahren wird der insoweit bis 1957 
geltende Rechtszustand wiederhergestellt. 
óffentlich ist eine Filmveranstaltung dann, wenn jedermann zu ihr Zutritt 
hat. Im Gegensatz dazu stehen geschlossene Vorstellungen, z. B. für 
Schulen, Vereine. 

2. Abs. 2 ist terminologisch an § 1666 BGB angepaBt (vgl. § 1 JÓSchG 
Anm. 5). 

3. In Abs. 3 wurden die bisherigen Altersgruppen beibehalten und durch die 
Kennzeichnung „Freigegeben ohne Altersbeschránkung" ergánzt. Die 
Kennzeichnung „Nicht freigegeben unter 18 Jahren" bringt den Jugend-
schutzgedanken besser als das bisherige Recht zum Ausdruck. - — - 
Die aufgrund des bisherigen Rechts erteilten Kennzeichnungen haben 
weiterhin Gültigkeit. Nur wenn die Kennzeichnung „Ereigegeben ohne 
Altersbeschránkung" erlangt werden soll, ist eine neue Kennzeichnung 
erforderlich. 

4. Welche oberste Landesbehórde zustándig ist, richtet sich nach dem jewei-
ligen Landesrecht. 

5. Um eine einheitliche Kennzeichnung der Filme im gesamten Bundesge-
biet zu erreichen, haben die obersten Landesbehórden mit der Spitzenor-
ganisation der Filmwirtschaft e. V. vereinbart, daB die FSK die Filme im 
Auftrag der obersten Landesbehórden prüft und sie nach § 6 JÓSchG 
kennzeichnet. Die obersten Landesbehórden bleiben für die Entschei-
dung der FSK tatsáchlich und rechtlich verantwortlich. 
Die FSK wird tátig auf der Grundlage der „Grundsátze der FSK der 
Filmwirtschaft" und der „Ergánzung dieser Grundsátze im Hinblick auf 
die Jugendprüfung". Zu Einzelheiten vgl. Potrykus in Erbs-Kohlhaas, 
Strafrechtliche Nebengesetze, J 215, § 6 JÓSchG, Anm. 7 ff.; zum Verfah-
ren der FSK vgl., auch Herzog in Maunz-Dürig, Kommentar zum GG, 
Anm. 207 f. zu Art. 5 GG. 

6. Die Tátigkeit der FSK bei der Kennzeichnung von Filmen nach Abs. 3 ist 
keine Zensur. 
Auch für Spielfilme gilt das Grundrecht der Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 
Satz 1 GG) nicht schrankenlos. Grundrechte dürfen nicht in Anspruch 
genommén werden, wenn dabei andere Grundrechte (z. B. das Eltern-
recht, Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG) oder für den Bestand der Gemeinschaft 
notwendige Rechtsgüter verletzt werden (Schutz der Jugend, vgl. Art. 5 
Abs. 2, Art. 13 Abs. 3 GG). 
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.§ 7 

(1) Bespielte Videokassetten, Bildplatten und vergleichbare Bildtrüger dürfen 
Kindern und Jugendlichen in der Óffentlichkeit nur zugánglich gemacht wer-
den, wenn die Programme von der obersten Landesbehórde für itere Alters-
stufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind. 

(2) Für die Freigabe und Kennzeichnung findet § 6 Abs. 2, 3 Satz 1 und Abs. 6 
entsprechende Anwendung. Auf die Alterseinstufung ist mit einem fálschungs-
sicheren Zeichen hinzuweisen. Das Zeichen ist vom Inhaber der Nutzungs-
rechte auf dem Bildtráger und auf der Hülle in einer deutlich sichtbaren Form 
anzubringen, bevor der Bildtrüger an den Handel geliefert oder in sonstiger 
Weise gewerblich verwertet wird. 

(3) Bildtrüger, die von der obersten Landesbehórde nicht oder mit „Nicht 
freigeben unter achtzehn Jahren" gekennzeichnet worden sind, dürfen 

1. einem Kind oder Jugendlichen nicht angeboten, überlassen oder sonst 
zugünglich gemacht werden, 

2. nicht im Einzelhandel auflerhalb von Gescháftsrüumen, in Kiosken oder 
anderen Verkaufsstellen, die der Kunde nicht zu betreten pflegt oder im 
Versandhandel angeboten oder überlassen werden. 

(4) In der offentlichkeit dürfen bespielte Bildtrüger nicht in Automaten 
angeboten werden. 

(5) Auf Bildtrüger, die von der obersten Landesbehórde nach Absatz 2 in 
Verbindung mit § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr.1 bis 4 gekennzeichnet worden sind, 
linden die §§ 1, 11 des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefihrdender 
Schriften keine Anwendung. 

(6) § 6 Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

Aus den Materialien: 

Begründung zu § 7 des Entwurfs (Drucks. 101722) 

Die Vorschrift enthált die Rechtsgrundlage für eine Kontrollm6glichkeit für 
Programme auf Videokassetten, Bildplatten und vergleichbaren Tonbildtrá-
gern im Vorfeld des Strafrechts und des Gesetzes über die Verbreitung 
jugendgefáhrdender Schriften (vgl. dazu auch die Antwort der Bundesregie-
rung auf eine diesbezügliche Kleine Anfrage — Drucksache 9/2302). 

Die Regelung lehnt sich an die für die Freigabe von Kinospielfilmen für Kinder 
und Jugendliche maBgebenden Normen (§§ 6 und 10 JSchG in der geltenden 
Fassung) an. Die Vorschrift soll ermüglichen, daB derartige Programme auf 
mógliche Beeintráchtigungen des Wohls von Kindern und Jugendlichen 
geprüft werden, bevor sie in den Handel gebracht werden. 

Die MaBstábe für eine Grundrechtseinschránkungen rechtfertigende 
Jugendgefáhrdung müssen von dem Jugendlichen schlechthin einschlieB-
lich der gefáhrdungsgeneigten Jugendlichen ausgehen. Der Nachweis der 
Jugendgefáhrdung ist als erbracht anzusehen, wenn anzunehmen ist, daf3 
eine Jugendgefáhrdung mutmaBlich eintreten wird (BVerwG in NJW 
1972, S. 596f.). 

7. Zur Mitteilungspflicht an die zustándige Strafverfolgungsbehórde vgl. den 
AusschuBbericht zu Abs. 3 Satz 2. 
Strafverfolgungsbehórde ist die Staatsanwaltschaft, nicht die Polizei (vgl. 
§ 152 StPO). Die órtliche Zustándigkeit der Beamten der Staatsanwalt-
schaft ergibt sich aus der órtlichen Zustándigkeit des Gerichts, für das sie 
bestellt sind (vgl. § 143 Abs. 1 GVG, §§ 7ff. StPO). 

8. In Abs. 4 kommt es auf die Beendigung der Vorführung an. 

Dabei kann es zu Überschneidungen zwischen den einzelnen Nummern in 
Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 kommen: ein ab 12 Jahren freigegebener Film 
darf von 13jáhri_gen ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten dann 
besucht werden, wenn die Vorführung bis 20 Uhr beendet ist; 15jáhrige 
dürfen ihn auch dann noch besuchen, wenn die Vorführung erst um 20.15 
Uhr endet. 

9. Zu Abs. 5 vgl. die Begründung zu § 6 Abs. 5 des Entwurfs. 

Abs. 5. Satz 2 bezieht auch Werbevorspanne und Beiprogramme in die 
Anwendung der Vorschriften über die Anwesenheit von Kindern und 
Jugendlichen bei óffentlichen Filmveranstaltungen ein. Ist nur ein 
Bestandteil, z. B. ein Werbevorspann, nicht für Kinder und Jugendliche 
freigegeben, so gilt dies für die gesamte Veranstaltung. 

10. Zu Abs. 6 vgl. die Begründung zu § 6 Abs. 6 des Entwurfs. 
Freigestellt von dem Freigabeerfordemis ist z. B. ein Film, der im Rah-
men des Schulunterrichts für schulische Zwecke hergestellt wird. 

11. Zu Abs. 7 vgl. den Ausschul3bericht zu Abs. 7. 

12. Wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender vorsátzlich oder fahrlássig 
entgegen § 6 Abs. 1 oder 4 einem Kind oder Jugendlichen die Anwesen-
heit bei einer 6ffentlichen Filmveranstaltung gestattet, handelt ordnungs-
widrig nach § 12 Abs. 1 Nr. 5 J0SchG. 
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Zu § 7 Abs. 3 und 4 

Die Neufassung ist im wesentlichen redaktioneller Natur. Das Automatenver-
triebsverbot soll nicht nur für Bildtráger ohne Jugendfreigabe, sonden' nach 
einstimmigem BeschluB des federführenden Ausschusses für alíe bespielten 
Bildtráger gelten. 

Zu § 7 Abs. 5 

Absatz 5 regelt die Abgrenzung der Vorschriften für die Jugendfreigabe von 
Videokassetten und sonstigen Bildtrágern einerseits und für das Antragsver-
fahren zur BPS andererseits. Anders als bei den Kinospielfilmen unterliegen 
auch solche Bildtráger dem Antragsverfahren zur BPS, die mit „nicht freigege-
ben unter 18 Jahren" gekennzeichnet worden sind. 

Zu § 7 Abs. 6 

Für Bildtráger soll ebenso wie für Kinospielfilme die Mitteílungspflicht an die 
Strafverfolgungsbehórde gelten, wenn sich bei der Entscheidung über die 
Alterseinstufung ergibt, daB ein VerstoB gegen § 131 oder § 184 StGB in 
Betracht kommt. 

Der AusschuB geht davon aus, daB für bestimmte, nicht schon von § 7 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 6 Abs. 6 erfaBte Gruppen von Filmen im Verwaltungswege 
ein vereinfachtes und kostengünstiges Prüfungsverfahren eingerichtet wird, 
áhnlich wie dies für hierfür geeignete Gruppen von Filmen bereits jetzt der Fall 
ist. 

Anmerkungen: 

1. Die im Jugendschutzrecht neue Vorschrift geht auf Vorarbeiten einer aus 
Vertretern des BMJFG und der obersten Landesjugendbeharden gebilde-
ten Arbeitsgruppe zurück. Sie enthált die Rechtsgrundlage für eine Kon-
trollmóglichkeit im Vorfeld des Strafrechts und des GjS, um den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor jugendgefáhrdenden Darstellungen auf 
bespielten Videokassetten, Bildplatten und vergleichbaren Bildtrágern zu 
verbessern. Im Vorgriff auf diese gesetzliche Neuregelung ist bereits seit 
Sommer 1983 von den Mitgliederá des Bundesverbandes Video in Zusam-
menarbeit mit der FSK eine freiwillige Video-Selbstkontrolle durchgeführt 
worden, die aber die Schaffung einer entsprechenden Rechtsgrundlage 
durch den Gesetzgeber nicht überflüssig gemacht hat. 

2. Durch die Verweisung auf wesentliche Teile der Vorschrift über die Frei-
gabe und Kennzeichnung von Filmen (§ 6 Abs. 2, 3 und 6 JCISchG) wird 
auch für bespielte Bildtráger die Eignung, das karperliche," geistige oder 
seelische Wohl von Kindern und Jugendlichen zu beeintráchtigen, zum 
PrüfungsmaBstab. 

Absatz 1 

Die Vorschrift ist — wie die Regelung zur Anwesenheit bei óffentlichen 
Filmveranstaltungen (§ 6 des Entwurfs) — als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 
ausgestaltet. D. h.: Bespielte Tonbildtráger dürfen Kindern und Jugendlichen 
nur nach entsprechender Altersfreigabe zugánglich gemacht werden. Der 
Begriff des Zugánglichmachens umfaBt jede Art, in der die Kenntnisnahme 
von dem Inhalt erm6glicht wird. Absatz 1 ordnet ferner eine Kennzeichnungs-
pflicht für Tonbildtráger an. 

Absatz 2 

Absatz 2 ordnet die entsprechende Anwendung der Vorschriften über den 
MaBstab für die Freigabeentscheidung (§ 6 Abs. 2), über die Zustándigkeit für 
die Freigabe (§ 6 Abs. 3), über die Freistellung von dem Jugendverbot (§ 6 
Abs. 6) sowie über die Kennzeichnung der Tonbildtráger an. Die Kennzeich-
nungsregelung des Satzes 2 wurde durch die Verweisungen auf § 6 Abs. 3 und 
§ 11 Satz 2 ergánzt. 

Absatz 3 

Die Vorschrift legt fest, daB Programme, die eine Jugendfreigabe nicht erhal-
ten haben, Kindern oder Jugendlichen in der Óffentlichkeit grundsátzlich nicht 
zugánglich gemacht werden dürfen. Die Fassung orientiert sich an den in § 3 
Nr. 1, § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GjS vorgesehenen Verboten. Zusátzlich wurde ein 
Automatenvertriebsverbot für bespielte Tonbildtráger vorgesehen. 

Absatz 4 

Die Vorschrift stellt klar, daB Tonbildtráger im Falle der — weiterhin móglichen 
— Indizierung und bei Vorliegen der yoraussetzungen des § 6 des Gesetzes über 
die Verbréitung jugendgefáhrdender Schriften (GjS) weitergehenden Ver-
triebs- und Werbebeschránkungen unterliegen. 

Aus dem Ausschuf3bericht (Drucks. 10/2546) 

Zu § 7 Abs. 1 

Das Freigabeverfahren soll auch auf Bildtráger ohne Ton erstreckt werden, um 
auch diese in die Móglichkeit der Vorkontrolle einzubeziehen. 

Zu § 7 Abs. 2 

Für die . Kenntlichmachung der Alterseinstufung ist ein fálschungssicheres 
Zeichen sachgerecht. Das Absehen von dem im Entwurf vorgeschlagenen 
„amtlichen Siegel" erleichtert es den Lándern, mit der Vorbereitung der 
Entscheidungen eine gemeinsame Prüfstelle zu betrauen. 
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3. Abs. 4 enthált das generelle Verbot, in der Offentlichkeit bespielte Bildtrá-
ger in Automaten anzubieten. 
Nach Abs. 5 findet für mit „freigegeben ohne Altersbeschránkung" bis 
„freigegeben ab 16 Jahren" gekennzeichnete Bildtráger ein Antragsverfah-
ren zur BPS nach dem GjS nicht statt; die so gekennzeichneten Bildtráger 
unterliegen auch nicht den Verboten des Abs. 3. 
Zu Einzelheiten der neuen Vorschrift im übrigen vgl. die Begründung des 
Entwurfs unter A. Allgemeines und zu § 7 sowie den AusschuBbericht unter 
I. Allgemeines 2. und zu § 7 JOSchG. 

4. Zum Vermietverbot für indizierte jugendgefáhrdende Videokassetten vgl. 
Art. 2 Nr. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Jugendschutzes in der 
óffentlich keit. 

5. Wegen der bei Inkrafttreten des Gesetzes am 1. 4. 1985 im Handel befindli-
chen Bildtráger vgl. die Übergangsvorschrift des Art. 5 § 1 des Gesetzes zur 
Neuregelung des Jugendschutzes in der Óffentlichkeit. 

6. Wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender vorsátzlich oder fahrlássig 
gegen § 7 JOSchG verstóBt, handelt ordnungswidrig nach Mal3gabe des § 12 
Abs. 1 Nr. 6, 7, 8 oder 9 JOSchG. 
Als Táter der Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 Satz 1 JOSchG 
auch ein Erziehungsberechtigter in Betracht kommen. Ordnungswidrig han-
delt nach § 12 Abs. 2 Satz 1 JOSchG auch der Erziehungsberechtigte (nach 
§ 12 Abs. 2 Satz 2 JÓSchG allerdings nicht der Personensorgeberechtigte), 
der entgegen § 7 Abs. 3 Nr. 1 JOSchG einen nicht freigegebenen Bildtráger 
einem Kind oder Jugendlichen anbietet, überláBt oder sonst zugánglich 
macht. 

7. Gegen einen Lehrer, der im Unterricht nicht freigegebene oder erst recht 
indizielte jugendgefáhrdende Bildkassetten verwendet, kann ggf. auch eine 
beamtenrechtliche DisziplinarmaBnahme verhángt werden. 

§ 8 JÓSchG 

§8 

(1) Die Anwesenheit in offentlichen Spielhallen oder áhnlichen vorwiegend 
dem Spielbetrieb dienenden ligamen darf Kindem und Jugendlichen nicht 
gestattet werden. 

(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmóglichkeit in der Offentlichkeit 
darf Kindern und Jugendlichen nur auf Volksfesten, Schützenfesten, Jahr-
márkten, Spezialmárkten oder iihnlichen Veranstaltungen gestattet werden, 
wenn der Gewinn in Waren von geringem Wert besteht. 

(3) Elektronische Bildschirm-Unterhaltungsspielgeráte ohne Gewinnmóglich-
keiten dürfen zur entgeltlichen Benutzung 

1. auf Kindern und Jugendlichen zugfinglichen óffentlichen Verkehrsfláchen, 

2. aullerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschülts-
mállig genutzten Ráumen oder 

3. in deren unbeaufsichtigten Zugángen, Vorráumen oder Fluren 

nicht aufgestellt werden. 

(4) Das Spielen au elektronischen Bildschirm-Unterhaltungsspielgeráten ohne 
Gewinnmóglichkeit, die zur entgeltlichen Benutzung óffentlich aufgestellt 
sind, darf Kindern und Jugendlichen unter sechzehn Jahren ohne Begleitung 
eines Erziehungsberechtigten nicht gestattet werden. 

(5) Unterhaltungsspielgerfite, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttá-
tigkeiten gegen Menschen oder Tiere dargestellt werden oder die eine Verherr-
lichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben, dürfen in der 
óffentlichkeit an Kindern und Jugendlichen zugánglichen Orten nicht aufge-
stellt werden. 

Aus den Materialien: 

Begründung zu § 8 des Entwurfs (Drucks. 10/722) , 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen § 7 des Regierungsentwurfs aus der 
9. Legislaturperiode (zur Begründung vgl. Drucksache 9/1992, S. 11 und 12). In 
Absatz 3 (damals Absatz 4) wurde eine redaktionelle Klarstellung vorgenom-
men. Absátze 2 und 3 des o. g. Regierungsentwurfs werden in Absatz 2 (neu) 
redaktionell zusammengefaBt. Das in Absatz 4 (neu) vorgesehene Benutzungs-
verbot ist zum Zwecke des Jugendschutzes ergánzend zu Absatz 3 (neu) 
erforderlich. 
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Aus dem Ausschuf3bericht (Drucks. 10/2546) 

Zu § 8 Abs. 3 

Das Aufstellverbot für elektronische Unterhaltungsspielgeráte ohne Gewinn-

móglichkeit soll, soweit es nicht um jugendgefáhrdende Darstellungen im 

Sinne des Absatzes 5 geht, auf elektronische Unterhaltungsspielgeráte mit 

Bildschirm beschránkt werden. Gerade von diesen Geráten geht eine Faszina-

tion aus, die die Gefahr mit sich bringt, daB bei Minderjáhrigen der Spieltrieb 

auBer Kontrolle gerát. 

Zu § 8 Abs. 4 

Auch das Spielverbot für nicht von einem Erziehungsberechtigten begleitete 

Minderjáhrige unter 16 Jahren wird auf Bildschirm-Geráte beschránkt. AuBer-

dem wird klargestellt, daB sich die Regelung nur auf Geráte ohne Gewinnmóg-

lichkeit bezieht; für Spielgeráte mit Gewinnmüglichkeit sieht Absatz 2 ein 

Spielverbot für Minderjáhrige jeden Alters vor. _ _ 

Zu § 8 Abs. 5 

Das Aufstellverbot für Geráte mit bestimmten jugendgefáhrdenden Darstel-

lungen an allen Kindern und Jugendlichen zugánglichen Orten wird auf die 

Darstellung sexueller Handlungen und von Gewalttátigkeiten gegen Tiove 

ausgedehnt. 

• 
Anmerkuggen: 

1. Abs. I verbietet in Übereinstimmung mit dem bisherigen Recht die Anwe-

senheit von Kindern und Jugendlichen in óffentlichen Spielhallen und 

áhnlichen vorwiegend dem Spielbetrieb dienenden Ráumen. Der Begriff 

der „Spielhalle" knüpft an den in § 33i Abs. 1 Satz 1 GewO verwendeten 

Begriff an; er erfaBt auch das dort zusátzlich erwáhnte „áhnliche Unter-

nehmen". 
óffentlich ist eine Spielhalle dann, wenn sie jedermann zugánglich ist. In 

den Bereich des Jugendschutzes werden auch áhnliche vorwiegend dem 

Spielbetrieb dienende Ráume einbezogen, die einen unselbstándigen Teil 

eines andersartigen Gewerbebetriebes darstellen wie z. B. Nebenráume von 

Gaststátten, Kinos oder Verkaufsstellen. 

2. Nach Abs. 2 ist die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Spielen mit 

Gewinnmóglichkeit in der Óffentlichkeit grundsátzlich verboten; aus-

nahmsweise darf sie gestattet werden auf Volksfesten, Schützenfesten, 

Jahrmárkten, Spezialmárkten oder áhnlichen Veranstaltungen, wenn der 

Gewinn in Waren — also insbesondere nicht in Geld — von geringem Wert 

besteht. Der Begriff des „geringen Wertes" bestimmt sich nach der Ver-

kehrsanschauung; Warenpreise mit einem Wert von unter 10 DM werden in 

der Regel als geringwertig anzusehen sein (vgl. § 965 Abs. 2 Satz 2 BGB). 

3. Zu unterscheiden sind Spielgerate mit Gewinnmóglichkeit und andere 

Spiele mit Gewinnmóglichkeit. 
Spielgeráte mit Gewinnmóglichkeit sind nach § 33c Abs. 1 Satz 1 GewO 

solche, die mit einer den Spielausgang beeinflussenden technischen Vor-

richtung ausgestattet sínd und die die Móglichkeit eines Gewinnes bieten; 

die technische Vorrichtung kann mechanischer, optischer oder elektroni-

scher Art sein, der Gewinn in Geld oder Waren bestehen. 

Andere Spiele mit Gewinnmóglichkeit sind vor allem Geschicklichkeits-

spiele ohne technische Vorrichtung, insbesondere solche Spiele, bei denen 

die Entscheidung über Gew* inn und Verlust wesentlich von der Überlegung 

oder Geschicklichkeit des Spielers abhángt; der Gewinn kann auch hier in 

Geld oder Waren bestehen (vgl. § 33d Abs. 1 Satz 1 GewO; §§ 4, 5 der 

Verordnung über Spielgeráte und andere Spiele mit Gewinnmóglichkeit 

vom 28. 11. 1979 — BGB1. I S. 1991). 
4. In den letzten Jahren hat sich• die Zahl neuentwickelter und laufend 

perfektionierter elektronischer Unterhaltungsspielgeráte v,ervielfacht. Der-

artige neuartige Geráte linden sich háufig auch in Vorráumen von Kinos, 

Gescháftspassagen, Hauseingángen, Freizeitparks usw. In der Praxis hat 

sich gezeigt, daB von diesen elektronischen Unterhaltungsspielgeráten, 

insbesondere von solchen mit Bildschirm, für Minderjáhrige eine Faszina-

tion ausgeht, der sich diese ohne erzieherische Einwirkung nicht entziehen 

kónnen. Dies bringt die Gefahr der Entstehung von Beschaffungskriminali-

tát sowie erhebliche Taschengeldprobleme für Kinder und Jugendliche mit 

sich. 
Abs. 3 verbietet daher die Aufstellung elektronischer Bildschirm-Unterhal-

tungsgerüte ohne Gewinnmóglichkeit zur entgeltlichen Benutzung an den in 

den Nummern 1, 2 oder 3 genannten Orten. 

Das Aufstellungsv . -bot des Abs. 3 ist als Berufsausübungsregelung ím 

Sinne von Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG verfassungsrechtlich zulássig. MaBnah-

men, die den Jugendschutz praktikabel und in gleicher Effizienz wie ein 

práventives Automatenaufstellungsverbot sicherstellen kónnten, sind nicht 

ersichtlich (vgl. BVerfGE 30, S. 336, 347ff.). 

5. Zu Abs. 4 vgl. den AusschuBbericht zu § 8 Abs. 4 J0SchG. 

6. Abs. 5 verbietet die Aufstellung von Unterhaltungsspielgeráten mit 

bestimmten jugendgefáhrdenden Darstellungen an 'Kindern und Jugendli-

chen zugánglichen Orten in der óffentlichkeit. 

Auch diese Regelung ist verfassungsgemáB. Sie enthált mit Rücksicht auf 

den auch verfassungsrechtlich hohen Rang des Jugendschutzes weder einen 

Eingriff in das durch Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Recht am eingerichte-

ten und ausgeübten Gewerbebetrieb der Automatenhersteller noch in 
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deren Berufsausübungsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG (vgl. auch 

BVerfGE 47, S. 109, 117). 
7. Um der Automatenindustrie Gelegenheit zu geben, sich auf die neue 

Rechtslage einzustellen, tritt § 8 Abs. 3 JOSchG erst am 1. 10. 1985 in Kraft. 

Das Automatenaufstellverbot nach Abs. 5 tritt dagegen bereits am 

1. 4. 1985 in Kraft. 
8. Wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender vorsátzlich oder fahrlássig 

gegen § 8 JÓSchG verstóBt, handelt ordnungswidrig nach MaBgabe des § 12 

Abs. 1 Nr. 10, 11, 12 oder 13 JóSchG. 
Soweit ein VerstoB gegen § 8 Abs. 3 JóSchG in Betracht kommt, tritt § 12 

Abs. 1 Nr. 12 erst am 1. 10. 1985 in Kraft (vgl. auch § 4 JÓSchG Anm. 10). 

9. Das JÓSchG enthált bewuBt kein Verbot von Kriegsspielzeug, das von 

interessierter Seite immer wieder gefordert wird. Zu den verfassungsrechtli-

chen Aspekten eines Kriegsspielzeugverbots vgl. von Münch in NJW 1982, 

S. 2644 mit Stellungnahmen von Künschner und Walther in NJW 1983, 

S. 2182. Vgl. ferner Gróschner, Kriegsspielzeug und Messerecht in NJW 

1983, S. 2178; aus pádagogischer Sicht Mieskes, Kriegsspielzeug und mar- 

tialischer Geist, 1981. • 
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§9 

Das Rauchen in der offentlichkeit dad Kindern und Jugendlichen unter 

sechzehn Jahren nicht gestattet werden. 

Aus den Materialien: 

Begründung zu § 9 des Entwurfs (Drucks. 101722) 

Die Vorschrift übernimmt mit einer redaktionellen Ánderung § 9 des gelten-

den Gesetzes. 

Anmerkungen: 

1. Die Vorschrift verbietet es in Übereinstimmung mit dem bisherigen Recht, 

Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren in der Offentlichkeit das Rauchen 

zu gestatten. 
Der Begriff „Coffentlichkeit" umfaBt alle jedermann zugánglichen Orte, 

z. B. StraBen, Sportplátze, Stral3enbahnen, Dienstgebáude, nicht aber nur 

Oberstufenschülern zugángliche Raucherecken in Schulen. 

2. Im Hinblick auf die Gefáhrlichkeit des Rauchens für die Gesundheit von 

Kindern und Jugendlichen wáre es vorstellbar gewesen, áhnlich wie bei 

alkoholischen Getránken in § 4 Abs. 1, 3 JÓSchG ein Abgabe- und Auto-

matenvertriebsverbot zu schaffen. Der Gesetzgeber hat hiervon abgesehen, 

wohl nicht zuletzt im Hinblick auf verfassungsrechtliche Risiken eines 

Automatenvertriebsverbotes. Ein VerstoB gegen Art. 3 Abs. 1 GG kann in 

der unterschiedlichen Behandlung von alkoholischen Getránken einerseits 

und Tabakwaren andererseits nicht gesehen werden (vgl. BVerfG in NJW 

1980 S. 879 f. = BVerfGE 52, S. 277). 

Vgl. hierzu auch den AusschuBbericht unter I. Allgemeines 3. 

3. Der Staat ist unter dem Blickwinkel des elterlichen Erziehungsrechts nicht 

verpflichtet, elterliche Erziehungsbemühungen gegen das Rauchen durch 

ein ausnahmsloses Rauchverbot im Schulbereich zu unterstützen. Eine 

Ausnahmerregelung, die das Rauchen in engen Grenzen für Schüler der 

Jahrgangsstufen 12 und 13 zuláBt, verstóBt nicht gegen die in Art. 131 

Abs. 2 der bayerischen Verfassung verankerten obersten Bildungsziele 

(BayVerfGH iit NJW 1983, S. 560). 

4. Wer Jugendliche bescháftigt, darf nach § 31 Abs. 2 Satz 2 JArbSchG 

Jugendlichen unter 16 Jahren keine Tabakwaren geben. 

Zum Problem der Gesundheitsgefáhrdung durch Passivrauchen vgl. 

Drucks. 7/3597, S. 3 ff. 
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Im Falle einer erheblichen Belástigung des Nichtrauchers an seinem 

Arbeitsplatz durch Passivrauchen kann der Arbeitgeber in Erfüllung der 

ihm obliegenden Fürsorgepflicht gehalten sein, durch geeignete MaBnah-

men für Abhilfe zu sorgen und unter besonderen Umstánden auch ein 

allgemeines Rauchverbot am Arbeitsplatz zu erlassen (LAG Baden-Würt-

temberg in Der Betrieb 1978, S. 213); zum Nichtraucherschutz am Arbeits-

platz im üffentlichen Dienst vgl. BVerwG in Der Betrieb 1984, S. 2308. 

5. Wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender vorsátzlich oder fahrlássig 

entgegen § 9 einem Kind oder einem Jugendlichen unter 16 Jahren das 

Rauchen in der óffentlichkeit gestattet, handelt ordnungswidrig nach § 12 

Abs. 1 Nr. 14 JóSchG. 
Der VerstoB gegen § 31 Abs. 2 Satz 2 JArbSchG ist eine Ordnungswidrig-

keit nach § 58 Abs. 1 Nr. 21 JArbSchG. 

§ 10 JÓSchG 

§ 10 

Geht von einer üffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb eine 

Gefáhrdung im Sinne des § 1 Satz 1 aus, die durch Anwendung der §§ 3 bis 8 

nicht ausgeschlossen oder wesentlich gemindert werden kann, so kann die 

zustiindige Behürde anordnen, da8 der Veranstalter oder Gewerbetreibende 

Kindern und Jugendlichen die Anwesenheit nicht gestatten dad. Die Anord-

nung kann Alters- oder Zeitbegrenzungen enthalten, wenn dadurch die 

Gefáhrdung ausgeschlossen oder wesentlich gemindert wird. 

Aus den Materialien: 

Begründung zu § 10 des Entwurfs (Drucks. 10/722) 

Als Auffangtatbestand für Gefáhrdungen, die von üffentlichen Veranstaltun-

gen oder Gewerbebetrieben ausgehen und durch eine Ausschüpfung der nach 

§§ 3 bis 8 gegebenen Müglichkeiten nicht hinreichend wirksam bekámpft 

werden künnen, wird — in Übereinstimmung mit dem Regierungsentwurf aus 

der 9. Legislaturperiode — eine Rechtsgrundlage für die Verhinderung oder 

altersmáBige bzw. zeitliche Beschránkung der Anwesenheit Minderjáhriger 

durch behürdliche Entscheidung im Einzelfall eingeführt. Die Vorschrift soll es 

ermüglichen, gegen solche Jugendgefáhrdungen gezielt vorzugehen, die von 

einzelnen Betrieben oder Veranstaltungen ausgehen, und zwar vor allern 

Gefáhrdungen im Zusammenhang mit Drogenhandel oder Drogenkonsum, 

übermáBigem oder verbotswidrigem Alkoholkonsum, Jugendprostitution, 

Zuhálterei, Eigentums- oder Gewaltdelikten. Da es hier nicht um durch 

abstrakte Normen beschreibbare Arten von Gewerbebetrieben und Veranstal-

tungen, sondern lediglich um ürtlich lokalisierbare einzelne Betriebe oder 

Veranstaltungen geht, die in aller Regel keine artspezifisch fixierbaren Merk-

male aufweisen, kann das Ziel dieser Regelung durch abstrakte Normen 

(Gesetz oder Rechtsverordnung) nicht erreicht werden. Die- Vorschriften des 

Versammlungsrechts werden durch § 10 nicht berührt. 

Aus dem Ausschuf3bericht (Drucks. 10/2546) 

Zu § /O 

Der Begriff „Minderjáhrige" wird aus redaktionellen Gründen durch „Kinder 

und Jugendliche" ersetzt. 
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Anmerkungen: 

1. Die Vorschrift, die im bisherigen Jugendschutzrecht kein Vorbild hat, 
schafft in Satz 1 eine Rechtsgrundlage für einen Einzeleingriff der zustándi-
gen Behórde. Damit wird eine flexible Reaktion auf jugendgefáhrdende 
Situationen ermóglicht, die in ihren Erscheinungsformen dem Gesetzgeber 
nicht lückenlos vorhersehbar sind. 

2. Voraussetzung des Tátigwerdens der zustándigen Behórde ist eine von 
einer 6ffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb ausgehende 
Gefáhrdung im Sinne des § 1 Abs. 1 JOSchG, d. h. Kindern oder Jugendli-
chen muB an dem Ort, an dem sie sich aufhalten, eine unmittelbare Gefahr 
für ihr kórperliches, geistiges oder seelisches Wohl drohen. Bei der óffentli-
chen Veranstaltung oder dem Gewerbebetrieb kann es sich um eine Tanz-
veranstaltung, eine Gaststátte, eine Spielhalle, aber auch um eine üffentli-
che Veranstaltung oder einen Gewerbebetrieb ganz anderer Art als der in 
§§ 3 bis 8 JOSchG erfaBten handeln. 
Weitere Voraussetzung ist, daB die Gefáhrdung nicht durch Anwendung 
der §§ 3 bis 8 JÓSchG ausgeschlossen oder wesentlich gemindert werden 
kann. 

3. Die Anordnung der zustándigen Behórde ist darauf gerichtet, daB der 
Veranstalter oder Gewerbetreibende Kindern und Jugendlichen die Anwel 
senheit nicht gestattet. 
Die zustándige Behórde hat zunáchst zu prüfen, ob die Voraussetzungen 
für ein Tátigwerden vorliegen (vgl. oben Anm. 2). Ob sie dann tátig wird, 
liegt in ihrem pflichtgemáBen Ermessen („kann"). 

4. Die•Anordnung ist ein Verwaltungsakt, d. h. eine hoheitliche MaBnahme, 
die eine, Behórde zur Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des 
6ffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach 
auBen gerichtet ist (§ 35 Satz 1 VwVfG, § 31 Satz 1 SGB X). 

5. Der VA kann im Verwaltungsstreitverfahren vor dem VG angefochten 
werden. Dies geschieht durch eine Anfechtungsklage, mit der die Aufhe-
bung des VA begehrt wird. Die Anfechtungsklage ist nur zulássig, wenn der 
Kláger geltend macht, in seinen Rechten verletzt zu sein (§ 42 Abs. 2 
VwGO). ProzeBvoraussetzung für die Anfechtungsklage ist die Durchfüh-
rung eines Vorverfahrens, das mit der Erhebung eines Widerspruchs 
beginnt (§ 69 VwGO). Einzelheiten des Vorverfahrens ergeben sich aus den 
§§ 68 ff. VwGO. 

Das Ermessen der Behórde ist vom VG nur daraufhin nachprüfbar, ob es 
fehlerhaft ausgeübt ist, d. h. darauf, ob die ghsetzlichen Grenzen des 
Ermessens überschritten sind oder ob von dem Ermessen in einer dem 
Zweck der Ermáchtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht 

55 § 10 JCISchG 

worden ist (§ 114 VwGO; Beispiele: Willkür, Schikane). Das VG darf also 
nicht sein Ermessen an die Stelle des Ermessens der zustándigen Behórde 
setzen, weil es eine andere Entscheidung für zweckmáBiger hált. 

6. Satz 2 sieht als milderes Mittel gegenüber dem generellen Verbot der 
Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen die Móglichkeit von Alters-
oder Zeitbeschránkungen vor, wenn dadurch die Gefáhrdung im Sinne des 
§ 1 Satz 1 JOSchG ausgeschlossen oder wesentlich gemildert werden kann. 
Satz 2 soll die zustándige Behórde auf den das gesamte Verwaltungshandeln 
beherrschenden Verhültnismdfligkeitsgrundsatz hinweisen (vgl. § 1 JOSchG 
Anm. 6). 

7. Wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender vorsátzlich oder fahrlássig 
einer vollziehbaren Anordnung nach § 10 JOSchG zuwiderhandelt, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit nach § 12 Abs. 1 Nr. 15 JOSchG. 
Vollziehbar sind die Anordnungen, wenn sie entweder unanfechtbar gewor-
den oder für sofort vollziehbar erklárt sind und die Vollziehbarkeit auch 
nicht ausgesetzt ist (vgl. § 80 VwGO). BuBgeldbehürde und Gericht sind 
berechtigt und verpflichtet, dies als Inzidentfrage zu prüfen. 
Isí die Anordnung wegen eines wesentlichen Mangels nichtig, so liegt trotz 
ihrer Verletzung weder eine Ordnungswidrigkeit noch eine Straftat (vgl. 
§ 12 Abs. 4 JOSchG) vor. Dagegen schlieSt die bloBe Ahfechtbarkeit der 
Anordnung weder den Tatbestand noch die Rechtswidrigkeit aus. Das 
Gericht ist weder im BuBgeld- noch im Strafverfahren befugt, die Voraus-
setzungen für den ErlaB einer Anordnung nachzuprüfen, z. B. ob eine 
Gefáhrdung für das Kind oder den Jugendlichen wirklich vorgelegen hat. 
Hat insoweit eine verwaltungsgerichtliche Anfechtungsklage Erfolg, so 
wird dadurch weder die Ordnungswidrigkeit noch die Straftat berührt; 
geahndet wird also lediglich der Ungehorsam gegenüber der Behórde. Ist 
das BuBgeld- oder Strafverfahren noch nicht rechtskráftig abgeschlossen, 
kann allerdings die Hóhe der GeldbuBe bzw. das StrafmaB beeinfluBt 
werden; ggf. wird sich eine Einstellung nach § 47 OWiG bzw. nach § 153 
StPO anbieten. 
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§ 11 

Veranstalter und Gewerbetreibende haben die nach den §§ 3 bis 10 für ihre 
Betriebseinrichtungen und Veranstaltungen geltenden Vorschriften sowie die 
Alterseinstufung von Filmen durch deutlich sichtbaren und gut lesbaren Aus-
hang bekanntzumachen. Zur Bekanntmachung der Alterseinstufung von Fil-
men und Bildtrügern dürfen sie nur die Kennzeichnungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 
verwenden. Für Filme und Bildtrüger, die von der obersten Landesbehórde 
nach § 6 Abs. 3 Satz 1 gekennzeichnet worden sind, darf bei der Ankündigung 
und bei der Werbung weder auf jugendgeführdende Inhalte hingewiesen 
werden noch darf die Ankündigung oder die Werbung in jugendgeführdender 
Weise erfolgen. 

Aus den Materialien: 

Begründung zu § 11 des Entwurfs (Drucks. 10/722) 

In Übereinstimmung mit dem Regierungsentwurf aus der 9. Legislaturperiode 
wird eine redaktionelle Anpassung an die Neufassung des § 6 (= § 6 des 
geltenden Gesetzes) vorgenommen. Durch die Einbeziehung der Filmwerbung 
sollen reiBerische Ankündigungen (z. B. „strenges Jugendverbot") verhindert 
werden. 

Aus dem Ausschujibericht (Drucks. 10/2546) 

Zu § // 
Die Ánderungen in Satz 1 dienen der Klarstellung, diejenigen in Satz 2 erfol-
gen ausTedaktionellen Gründen (Folgeánderung einer Anderung in § 7 Abs. 2 
Satz 1). In Satz 3 wird für Kinospielfilme, Videokassetten und vergleichbare 
Bildtráger vorgeschrieben, daB nur die sog. „gegenstandsneutrale" Ankündi-
gung und Werbung zulássig ist. 

Anmerkungen: 

1. Satz 1 richtet sich nur an Veranstalter und Gewerbetreibende. Die 
Bekanntmachungspflicht bezieht sich nicht — wie etwa nach § 47 JArbSchG 
— auf das Gesetz als Ganzes, sondern nur auf die für die konkrete Veranstal-
tung bzw. Betriebseinrichtung geltenden Vorschriften; z. B. hat der Gast-
wirt die §§ 3 und 4 JóSchG, wenn im Saal der Gaststátte auch Tanzveran-
staltungen abgehalten werden, auch § 5 JÓSchG bekanntzumachen. 
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Der Aushang muB deutlich sichtbar und gut lesbar sein, d. h. er ist an einer 
jedermann zugánglichen, ggf. besonders beleuchteten Stelle anzubringen. 
Der Filmtheaterbesitzer genügt seiner Pflicht zur Kennzeichnung der Frei-
gabe des laufenden Films, wenn er sie in deutlich erkennbarer Weise unter 
Bezugnahme auf den Film an oder in unmittelbarer Náhe der Theaterkasse 
anbringt; eine mehrfache Kennzeichnung an verschiedenen Plátzen ist nicht 
vorgeschrieben (BayObLG in VerwRspr 32, S. 94). 
In einer von Auslándern frequentierten Gaststátte empfiehlt sich ein — 
zusátzlicher — Aushang in der betreffenden Fremdsprache. 

2. Satz 2 schreibt zur Bekanntmachung der Alterseinstufung von Filmen und 
Bildtrügern vor, daB nur die Kennzeichnungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 
JOSchG verwendet werden dürfen, z. B. „Freigegeben ab zwólf Jahren". 
Für einen mit „Nicht freigegeben unter achtzehn Jahren" gekennzeichneten 
Film oder Bildtráger darf die Bekanntmachung nicht mit dem Hinweis 
„Strenges Jugendverbot" erfolgen, auch nicht zusátzlich. 

3. Ankündigung und Werbung für Filme und Bildtráger, etwa auf Filmplaka-
ten, in Zeitungsanzeigen, dürfen nach Satz 3 nur gegenstandsneutral er-
folgen. 

4. Wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender vorsátzlich oder fahrlássig 
gegen § 11 JÓSchG verst6Bt, handelt ordnungswidrig nách MaBgabe des 
§ 12 Abs. 1 Nr. 16, 17 oder 18 JóSchG. 
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§ 12  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender 

vorsützlich oder fahrlüssig 

1. entgegen § 3 einem Kind oder einem Jugendlichen den Aufenthalt in 

einer Gaststütte gestattet, 

2. entgegen § 4 Abs. 1 ein alkoholisches Getrünk oder Lebensmittel an ein 

Kind oder einen Jugendlichen abgibt oder ihm den Verzehr gestattet, 

3. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 ein alkoholisches Getrünk in einem Automaten 

anbietet, 

4. entgegen § 5 Abs. 1 einem Kind oder einem Jugendlichen unter sechzehn 

Jahren die Anwesenheit bei einer óffentlichen Tanzveranstaltung ge-

stattet, 

5. entgegen § 6 Abs. I oder 4 einem Kind oder einem Jugendlichen die 

Anwesenheit bei einer óffentlichen Filmveranstaltung gesta. tet, 

6. entgegen § 7 Abs. 1 einem Kind oder einem Jugendlichen einen bespielten 

Bildtrüger, der nicht für seine Altersstufe freigegeben ist, zugünglich 

macht, 

7. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 2 und 3 ein Zeichen nicht, nicht in der dort 

bezeichneten Form oder in einer der Alterseinstufung durch die oberste 

Landesbehórde nicht entsprechenden Weise anbringt, 

8. entgegen § 7 Abs.3 Nr. 2 einen nicht freigegebenen Bildtrüger anbietet 

oder überlüBt, 

9. entgegen § 7 Abs. 4 einen bespielten Bildtrüger in einem Automaten 

anbietet, 

10. entgegen § 8 Abs. 1 einem Kind oder einem Jugendlichen die Anwesen-

heit in einer óffentlichen Spielhalle oder einem dort bezeichneten Raum 

gestattet, 

11. entgegen § 8 Abs. 2 einem Kind oder einem Jugendlichen die Teilnahme 

an einem Spiel mit Gewinnmüglichkeit gestattet, 

12. entgegen § 8 Abs. 3 oder 5 ein Unterhaltungsspielgerüt aufstellt, 

13. entgegen § 8 Abs. 4 einem Kind oder einem Jugendlichen unten sechzehn 

Jahren die Benutzung eines Unterhaltungsspielgeráts gestattet, 

14. entgegen § 9 einem Kind oder einem Jugendlichen unter sechzehn Jahren 

das Rauchen in der Offentlichkeit gestattet oder 

15. einer vollziehbaren Anordnung nach § 10 zuwiderhandelt, 
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16. entgegen § 11 Satz 1 die für seine Betriebseinrichtung oder Veranstaltung 

geltenden Vorschriften nicht durch den dort bezeichneten Aushang be-

kanntmacht. 

17. entgegen § 11 Satz 2 nicht die Kennzeichnungen des § 6 Abs.3 Satz 1 

verwendet, 

18. entgegen § 11 Satz 3 bei der Ankündigung oder bei der Werbung auf 

jugendgeführdende Inhalte hinweist oder in jugendgeführdender Weise 

ankündigt oder wirbt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer als Person über achtzehn Jahre ein 

Verhalten eines Kindes oder eines Jugendlichen herbeiführt oder fórdert, das 

durch ein in Absatz 1 Nr. 1 bis 14 bezeichnetes oder in § 7 Abs. 3 Nr. 1 

enthaltenes Verbot oder durch eine vollziehbare Anordnung nach § 10 verhin-

den werden soll. Hinsichtlich des Verbots in § 7 Abs. 3 Nr. 1 gilt dies nicht für 

den Personensorgeberechtigten. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu8e bis zu dreifligtausend 

Deutsche Mark geahndet werden. 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

als Veranstalter oder Gewerbetreibender 

1. eine in Absatz 1 bezeichnete vorsátzliche Zuwiderhandlung begeht und 

dadurch wenigstens leichtfertig ein Kind óder einen Jugendlichen in seiner 

kórperlichen, geistigen oder sittlichen Entwicklung schwer geführdet oder 

2. eine in Absatz 1 bezeichnete vorsützliche Zuwiderhandlung beharrlich 

wiederholt. 

Aus den Materialien: 

Begründung zu § 12 des Entwurfs (Drucks. 10/722) 

Die Vorschrift übernimmt der Sache nach §§ 13 und 14 des geltenden Rechts; 

es werden zum einen redaktionelle Anpassungen aus AnlaB der Anderungen 

von §§ 3 bis 11 JSchG vorgenommen, zum anderen wird — in Absatz 1 die 

Formulierung der buBgeldbewehrten Tatbestánde der heutigen Gesetzge-

bungspraxis angepal3t. 

Zu Absatz 2 

Die Herabsetzung der Altersgrenze von 21 auf 18 Jahre erscheint mit Rück-

sicht auf die in § 2 Abs. 2 des Entwurfs ebenfalls vorgeschlagene Herabsetzung 

sachgerecht. Nach der Herabsetzung der Volljáhrigkeitsgrenze sóllen Personen 

zwischen 18 und 21 Jahren im Rahmen díeser Vorschríft in gleicher Weise 

verantwortlich sein wie Personen über 21 Jahre. 
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Gewerbetreibender ist, wer sich für eigene Rechnung unter eigener Ver-
antwortung gewerblich betátigt. Gewerbetreibender in diesem Sinne ist 
auch der Páchter eines Betriebes und der Stellvertreter eines Gewerbe-
treibenden gemáB § 45 GewO (Potrykus, a.a.O.). 

3. Die einzelnen Tatbestánde des Abs. 1 Nr. 1 bis 18 kónnen vorsátzlich oder 
fahrlássig erfüllt werden. 
Vorsatz ist Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung, d. h. das 
bewuBte und gewollte Verwirklichen alter Merkmale des Tatbestandes; 
diese Merkmale ergeben sich im einzelnen aus den Verboten und vollzieh-
baren Anordnungen, zu deren Durchsetzung die BuBgeldvorschrift die-
nen soll (vgl. §§ 3 bis 11 JÓSchG und die dortigen Anmerkungen). 
Fahrliissig handelt, wer einen Tatbestand rechtswidrig und vorwerfbar 
verwirklicht, ohne die Verwirklichung zu erkennen oder zu wollen. 

4. Normadressat im Falle 8é-s-  Abs. 2 ist jede Person über 18 Jahren auBer 
den in Abs. 1 genannten Veranstaltern und Gewerbetreibenden. In 
Betracht kommen auch Erziehungsberechtigte (vgl. 12 Abs. 2 JóSchG); 
das Erziehungsrecht der Eltern schlieSt eine Anwendung von Abs. 2 nicht 
aus, auBer im Falle des Satzes 2 (Verbot des Zugánglichmachens 
bestimmter Bildtráger an Kinder und Jugendliche). 
Nach bisherigem Recht lag die entsprechende Altersgrenze bei 21 Jahren; 
maBgebend hierfür war der Gedanke, daB ein kaum mehr als 18 Jahre 
alter Heranwachsender, der einem noch nicht ganz 18jáhrigen eine Zuwi-
derhandlung gegen Jugendschutzbestimmungen ermüglicht, keiner Ahn-
dung unterliegen soll, da auch der Jugendliche selbst nicht belangt werden 
kann (vgl. auch unten Anm. 14). Diesen Gedanken hat der Gesetzgeber 
mit Rücksicht auf die Herabsetzung des Volljáhrigkeitsalters von 21 auf 
18 Jahre durch das Gesetz vom 31.7.1974 (BGB1. I S. 1713) bewuBt nicht 
wieder aufgenommen (vgl. Begründung des Entwurfs zu § 13 Abs. 2 
JOSchG). 

5. Tathandlung ist die Herbeiführung oder Fürderung eines Verhaltens eines 
Kindes oder eines Jugendlichen, das durch die in Abs. 2 bezeichneten 
gesetzlichen Verbote sowie vollziehbaren Anordnungen verhindert wer-
den soll. In Betracht kommt, _da Fahrlássigkeit nicht eigens erwahnt ist, 
nur eine vorsátzliche Begehungsweise (vgl. § 10 OWiG). _ _ _ - 

6. Die Hóhe der GeldbuBe betrágt nach Abs. 3 mindestens 5 und hüchstens 
30 000 DM, im Falle des Abs. 1 bei fahrlássigem Handeln hóchstens 
15 000 DM (vgl. § 17 Abs. 1 und 2 OWiG). 
Das H6chstmaB der angedrohten GeldbuBe hat Auswirkungen auf die 
Verjahrung: Nach § 31 Abs. 2 Nr. 2 OWiG yerjáhren die Ordnungswidrig-
keiten nach dem JÓSchG in 2 Jahren (Verfolgungsverjáhrung). Zur Volt-
streckungsverjáhrung vgl. § 34 OWiG. 
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Zu Absatz 3 
Die in Absatz 3 vorgesehene Einführung eines Hóchstbetrages für GeldbuBen 
ist erforderlich, da die gegenwártig nach der allgemeinen Regelung des § 17 
Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (0WiG) geltende Obergrenze 
von 1 000 DM (bei fahrlássigem Handeln gemáB § 17 Abs. 2 OWiG 500 DM) 
der Bedeutung einer Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten im Bereich des 
Jugendschutzes nicht gerecht wird. Die vorgesehene Begrenzung auf 
10 000 DM (bei fahrlássigem Handeln gemáB § 17 Abs. 2 OWiG auf 5 000 DM) 
erscheint demgegenüber als angemessener Rahmen. 

Aus dem Ausschuf3bericht (Drucks. 10/2546) 

Zu § 13 
Es handelt sich um Folgeánderungen aus Anderungen der §§ 3, 4 und 7. 
Darüber hinaus werden die Vorschriften des § 11 buBgeldbewehrt. Der 
Hóchstbetrag der GeldbuBe wurde wegen des erheblichen Unrechtsgehalts von 
VerstóBen gegen Vorschriften dieses Gesetzes von 10 000 DM auf 30 000 DM 
hinaufgesetzt. Hierbei ist auch berücksichtigt, daB das gesetzliche HachstmaB 
überschritten werden kann, um den aus der Ordnungswidrigkeit gezogenen 
wirtschaftlichen Vorteil abzuschópfen (§ 17 Abs. 4 OWiG). 

Anrnerkungen: 

1. In Übereinstimmung mit der Zielsetzung der Strafrechtsreform, Kriminal-
unrecht zurückzudrángen, werden Zuwiderhandlungen gegen die in 
Abs. 1 und 2 bezeicluielen gesetzlichen Verbote sowie vollziehbaren 
Anordnungen grundsátzlich als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Nur 
unter den zusátzlichen, qualifizierenden Voraussetzungen des Abs. 4 wer-
den Verst6Be gegen Jugendschutzbestimmungen zu Straftaten. 

2. Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Hand-
lung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung 
mit einer GeldbuBe zuláBt (§ 1 Abs. 1 OWiG). 
Normadressat ist im Falle .des § 12 Abs. 1 JÓSchG der Veranstalter oder 
Gewerbetreibende. 
Veranstalter ist die Person oder die Personenvereinigung, die die Veran-
staltung nach auBen hin organisiert hat, sie verantwortlich leitet, über-
wacht und führt, nicht derjenige, der sie blot3 angeregt hat (Potrykus in 
Erbs-Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, J 215, § 10 JÓSchG 
Anm. 2). Vgl. auch § 3 JÓSchG Anm. 6. 
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7. Grundlage für die Zumessung der GeldbuJ3e sind die Bedeutung der 
Ordnungswidrigkeit und der Vorwurf, der den Táter trifft. Die wirtschaft-
lichen Verháltnisse des Táters sind anders als im Strafrecht bei der 
Bemessung einer Geldstrafe nach dem sog. Tagessatzsystem — nicht stets 
zu berücksichtigen; bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten bleiben sie 
auBer Betracht (§ 17 Abs. 3 OWiG). 
Die GeldbuBe soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Táter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das gesetzliche 
HeichstmaB hierzu nicht aus, kann es überschritten werden (§ 17 Abs. 4 
OWiG). 

8. Verhángung und Vollstreckung der GeldbuBe werden durch nachtrágliche 
Erfüllung eines bereits verletzten Gebotes nicht ausgeschlossen; dadurch 
unterscheidet sich die GeldbuBe von dem Zwangsgeld, durch das die 
Erfüllung einer Pflicht durchgesetzt werden soll (vgl. §§ 6ff. des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes vom 27.4.1953 — BGB1. I S. 157, zuletzt 
geándert durch Art. 40 des Gesetzes vom 14.12.1976 — BGB1. I S. 3341, 
ferner die Verwaltungsvollstreckungsgesetze der Lánder). 

9. Auf das Bufigeldverfahren sind nach § 46 Abs. 1 OWiG die Vorschriften 
über das Strafverfahren sinngemáB anzuwenden, sofern das Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten nichts anderes bestimmt. Für die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten gilt das. Opportunittitsprinzip, d. h. die Verfol-
gungsbehórde ist nicht stets verpflichtet, ein BuBgeldverfahren einzulei-
ten und durchzuführen, sondern sie entscheidet darüber nach pflichtge-
máBem Ermessen (§ 47 Abs. 1 Satz 1 OWiG). Die sachlich zústándige 
Verwaltungsbehórde bestimmt sich nach den jeweiligen landesrechtlichen 
Vorschriften; sie erláBt ggf. auch den BuBgeldbescheid (vgl. §§ 35 ff. 
OWiG). 
Gegen den BuBgeldbescheid kann der Betroffene innerhalb einer Woche 
nach Zustellung schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungsbe-
hórde, die ihn erlassen hat, Einspruch einlegen (§ 67 OWiG). 
Über den Einspruch entscheidet das Amtsgericht, in dessen Bezirk die 
Verwaltungsbehórde ihren Sitz hat (§ 68 _Abs. 1 Satz 1 OWiG). Bei der 
richterlichen Überprüfung des BuBgeldbescheides ist auch die Hóhe der 
GeldbuBe nachprüfbar. Der Richter darf aber nicht zum Nachteil des 
Betroffenen von der im BuBgeldbescheid getroffenen Entscheidung 
abweichen (Verbot der reformatio in peius, § 72 Abs. 2 Satz 2 OWiG). 
Gegen die Entscheidung des Richters beim Amtsgericht ist unter 
bestimmten, einschránkenden Voraussetzungen Rechtsbeschwerde zulás- 

- sig, über die das Oberlandesgericht entscheidet (§ 79 Abs. 1 OWiG). 

10. Wegen der Verantwortlichkeit der Organe juristischer Personen (z. B. 
eines eingetragenen Vereins), der vertretungsberechtigten Gesellschafter 
einer Personenhandelsgesellschaft, der gesetzlichen Vertreter eines ande-
ren sowie von Beauftragten ist § 9 OWiG zu beachten, der lautet: 

„§ 9 
Handeln für einen anderen 

(1) Handelt jemand 
1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als 

Mitglied eines solchen Organs, 
2. als vertretungsberechtigtes Gesellschafter einer Personenhandelsge-

sellschaft oder 
3. als gesetzlicher Vertreter eines anderen, 
so ist ein Gesetz, nach dem besondere persónliche Eigenschaften, Ver-
háltnisse oder Umstánde (besondere persónliche Merkmale) die Móglich-
keit der Ahndung begründen, auch auf den Vertreter anzuwenden, wenn 
diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Vertretenen vorliegen. 

(2) Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einen sonst dazu 
Befugten 
1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder 
2. ausdrücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Pflichten zu erfül-

len, die den Inhaber des Betriebes treffen, 
und handelt er aufgrund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, nach dem 
besondere persónliche Merkmale .die Móglichkeit der Ahndung begrün-
den, auch auf den Beauftragten anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar 
nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber des Betriebes vorliegen. Dem Betrieb 
im Sinne des Satzes 1 steht das Unternehmen gleich. Handelt jemand 
aufgrund eines entsprechenden Auftrages für eine Stelle, die Aufgaben 
der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt, so ist Satz 1 sinngemáB anzu-
wenden. 

(3) Die Absátze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechts-
handlung, welche die Vertretungsbefugnis oder das Auftragsverháltnis 
begründen sollte, unwirksam ist." 
Kellner in einer Gastwirtschaft sind in der Regel nicht. Beauftragte im 
Sinne von § 9 Abs. 2 OWiG; sie kannen aber unter § 12 Abs. 2 JÓSchG 
fallen. Kartenverkáuferin und Platzanvveiserin in einem Kino wird man in 
der Regel als Beauftragte anzusehen haben. 
Beteiligen sich mehrere — auch im Sinne von Anstiftung oder Beihilfe — an 
einer Ordnungswidrigkeit, so handelt jeder von ihnen ordnungswidrig 
(§ 14 OWiG). 

11. Der Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten befindet sich im Gesetzgebungsverfahren (Drucks. 10/2652). 
Ziel des Entwurfs ist es, der starken Belastung der Gerichte mit BuBgeld- 
sachen entgegenzuwirken. U. a. soll die Einspruchsfrist beim BuBgeldbe-
scheid (vgl. oben Anm. 9) von einer auf zwei Wochen verlángert werden. 
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12. § 12 Abs. 4 JóSchG enthált einen sog. unechten Mischtatbestand, d. h. zu 
dem Tatbestand der Ordnungswidrigkeit treten tatbestandliche Erschwe-
rungsmerkmale hinzu, welche die Zuwiderhandlung zu einer Straftat 
machen. Eine Straftat ist eine tatbestandsmáBige, rechtswidrige und 
schuldhafte Handlung, die mit Strafe bedroht ist. Die Straftat nach Abs. 4 
ist ein Vergehen; Verbrechen sind nur solche rechtswidrige Taten, die im 
MindestmaB mit Freiheitsstrafe von einem Jahr und darüber bedroht sind 
(§ 12 Abs. 1 StGB). 
Normadressat ist im Falle des Abs. 4 nur der Veranstalter oder Gewerbe-
treibende (vgl. oben Anm. 2). Hinsichtlich der in Abs. 1 bezeichneten 
Zuwiderhandlung wird Vorsatz vorausgesetzt. 
Die durch die Zuwiderhandlung gegen Abs. 1 eingetretene schwere 
Gefáhrdung muB nach Abs. 4 Nr. 1 wenigstens leichtfertig herbeigeführt 
sein. Leichtfertigkeit bedeutet einen erhóhten Grad von Fahrlássigkeit, 
der etwa der groben Fahrlássigkeit im bürgerlichen Recht entspricht, aber 
im Gegensatz zu ihr auf die persünlichen Fáhigkeiten des Táters abstellt. 
Beharrliche Wiederholung in Abs. 4 Nr. 2 bedeutet, daB die Zuwider-
handlung mehr als einmal wiederholt wird; dabei muB es sich immer um 
die gleiche Vorschrift handeln, gegen die verstoBen wird. Das Merk nal 
der Beharrlichkeit setzt darüber hinaus voraus, daB der Táter das Gebot 
oder Verbot aus MiBachtung oder Gleichgültigkeit immer wieder über-
tritt. 

13. Die Geldstrafe wird in Tagessátzen verhángt. Sie betrágt mindestens 5 
und, da Abs. 4 nichts anderes bestimmt, hóchstens 360 volle Tagessátze. 
Die }Tete eines Tagessatzes bestimmt das Gericht unter Berücksichtigung 
der persónlichen und wirtschaftlichen Verháltnisse des Táters; dabei geht 
es in der)  egel vom Nettoeinkommen aus, das der Táter durchschnittlich 
an einem Tage hat oder haben kónnte. Ein Tagessatz wird auf mindestens 
zwei und hóchstens 10 000 DM festgesetzt. Wegen weiterer Einzelheiten 
vgl. §§ 40ff. StGB. 

14. Die Vorschriften des JOSchG énthalten keine an Kinder und Jugendliche 
selbst gerichteten, mit BuBgeld- oder Strafsanktion versehenen Gebots-
oder Verbotsnormen. Dementsprechend stellen VerstóBe von Kindern 
und Jugendlichen gegen Normen des JOSchG kein ahndbares Unrecht 
dar, sondern kónnen AnlaB zur Leistung von Jugendhilfe sein. 
Dies brachte § 12 JOSchG in bisheriger Fassung zum Ausdruck, indem er 
auf diejenigen MaBnahmen hinwies, die vom Jugendamt nach bürgerli-
chem Recht (z. B. nach § 1631 Abs. 3, §§ 1666, 1666a, 1838, 1915 BGB) 
und dem Jugendhilferecht beantragt werden kánnen. 
Da das Jugendamt bei Bekanntwerden eines Bedarfs nach Hilfe zur 
Erziehung ohnehin von Amts wegen tátig zu werden hat, ist ein Hinweis 
auf Angebote und MaBnahmen der Jugendhilfe, die noch der Entwurf des 
JOSchG vorgesehen hatte, entbehrlich (vgl. AusschuBbericht zu § 12 des 
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Entwurfs, Drucks. 10/2546). § 12 JOSchG in bisheriger Fassung ist daher 
— auch in der lediglich deklaratorischen Fassung des Entwurfs — nicht 
wieder Gesetz geworden. 

15. Der bisherige § 15 JOSchG, demzufolge die Strafbarkeit verbotener. Film- 
vorführungen vor Kindern und Jugendlichen nach § 21 GjS unberührt 
blieb, sollte zwar dem Entwurf zufolge wórtlich übernommen werden, ist 
aber ebenfalls nicht wieder Gesetz geworden. Die Vorschrift war durch 
das Vierte Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 23. 11. 1973 (BGBI. I 
S. 1725) geschaffen worden; sie sollte die Anwendbarkeit des Gesetzes 
über die Verbreitung jugendgefáhrdender Schriften im Bereich óffentli-
cher Filmveranstaltungen klarstellen (zur Entstehungsgeschichte der Vor-
schrift vgl. Móhrenschlager, Anm. zu LG Kempten in NJW 1975, S. 399). 
Nach der Rechtsprechung des BGH zur Auslegung von § 15' JOSchG 
(BGH in NJW 1975, S. 1844 mit zustimmender Anm. von Weides) war 
§ 21 GjS nur dann anwendbar, wenn der Tatbestand einer verbotenen 
Filmvorführung vor Kindern und Jugendlichen vorlag: Im entschiedenen 
Fall führte dies zu dem Ergebnis, daB Werbung für óffentliche Filmveran-
staltungen, die nicht im Sinne des § 15 JOSchG verboten waren, nach dem 
GjS nur dann mit Strafe bedroht waren, wenn die Werbung selbst als 
jugendgefáhrdend indiziert oder offensichtlich geeignet war, Kinder oder 
Jugendliche sittlich schwer zu gefáhrden (§ 21 Abs. 1 Nr. 6, Abs. 3 GjS). 
Die Vorschrift ist durch die Gesetz gewordene Konkurrenzregelung in § 6 
Abs. 7 JOSchG entbehrlich geworden (vgl. § 6 JOSchG Anm. 11). Die 
Vorschriften der §§ 131, 184 StGB und 6 GjS bleiben auch für Kinospiel-
filme unberührt (vgl. AusschuBbericht zu § 14 des Entwurfs, Drucks. 10/ 
2546). 
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Artikel 2 

Ánderung des Gesetzes über die Verbreitung jugendgeführdender Schriften 

Das Gesetz über die Verbreitung jugendgeführdender Schriften in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2161-1, veróffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geündert durch Artikel 75 des Gesetzes vom 2. Mürz 
1974 (BGBI. I S.469), wird wie folgt geündert: 

1. § 3 erhült folgende Fassung: 

- 3 

(1) Eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste bekanntgemacht ist, darf 
nicht 

1. einem Kind oder Jugendlichen angeboten, überlassen oder zugünglich 
gemacht werden, 

2. an einem Ort, der Kindern oder Jug Aidlichen zugünglich ist oder von 
ihnen eingesehen werdén kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt 
oder sonst zugünglich gemacht werden, 

3. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher 
Gewáhrung des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschüften, die 
Kindern und Jugendlichen nicht zugünglich sind und von ihnen nicht 
eingesehen werden kónnen, einem anderen angeboten oder überlassen 
werden. 

(2) Absatz 1 Nr. 3 gilt nicht, wenn die Handlung im Geschüftsverkehr mit 
gewlrblichen Entleihern erfolgt." 

2. In § 4 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Verleger, Zwischenhándler und 
Personen, die Schriften in den ráumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes 
einführen, ihre Abnehmer auf die Vertriebsbeschránkungen hinzuweisen." 

3. § 6 erhült folgende Fassung: 

,,§ 6 

Den Beschrünkungen der §§ 3 bis 5 unterliegen, ohne daB es einer Auf-
nahme in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, 

1. Schriften, die zum RassenhaB aufstacheln oder die grausame oder sonst 
unmenschliche Gewalttütigkeiten gegen Menschen in einer Art schil-
dern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttátig-
keiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vor-
ganges in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt (§ 131 
des Strafgesetzbuches), 
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2. pornographische Schriften (§ 184 des Strafgesetzbuches), 

3. sonstige Schriften, die offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugend-
liche sittlich schwer zu geführden." 

4. § 21 Abs. 1 wird wie folgt geündert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 3 Nr. 1" ersetzt durch die Angabe „§ 3 
Abs. 1 Nr. 1". 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 3 Nr. 2" ersetzt durch die Angabe „§ 3 
Abs. 1 Nr. 2". 

c) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

„3. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 3 im Wege gewerblicher VermietUng oder 
vergleichbarer gewerblicher Gewührung des Gebrauchs einem 
anderen anbietet oder überláílt,". 

d) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4. 

e) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5 und wie folgt gefallt: 

„5. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 an die dort bezeichneten Personen lie-
fert,". 

f) Die bisherigen Nunimern 5 und 6 werden Numrnern 6 und 7. 

5. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt: 

„§ 21a 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsützlich oder fahrlüssig entgegen § 4 
Abs. 2 Satz 2 einen Abnehmer nicht auf die Vertriebsbeschrünkungen 
hinweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu dreftligtausend 
Deutsche Mark geahndet werden." 

Aus den Materialien: 

Begründung zu Art. 2 des Entwurfs (Drucks. 10/722) 

Zu Artikel 2 Nr. 1 (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 GjS) 

Der Bundesgerichtshof hat mit Beschlul3 vom 10. November 1976 (BGHSt 27, 
52) entschieden, daB der Begriff „Leihbücherei" nicht auch die gewerbliche 
Vermietung indizierter Filme umfaBt. Diese vom BGH aufgezeigte Gesetzes-
lücke soll im Interesse eines wirksamen Jugendschutzes in der Weise geschlos-
sen werden, daB die Vermietung indizierter Tonbildtráger untersagt wird. 
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Zu Artikel 2 Nr.2 (§ 6 GjS) 
Die Neufassung bezweckt, diese Vorschrift vom StGB loszulósen und zu einer 
eigenstándigen Jugendschutznorm auszugestalten. 
Insbesondere durch den Wegfall der Verweisung auf § 131 StGB, dessen 
geringe Justiziabilitát in der Vergangenheit auch den Anwendungsbereich von 
§ 6 GjS auf dem Gebiet der Gewaltdarstellungen unvertretbar eingeschránkt 
hat, soll die Wirksamkeit des Jugendschutzes gegen Gewaltdarstellungen ver-
bessert werden. Damit ist klargestellt, daB mit der „offensichtlichen schweren 
Jugendgefáhrdung" eine eigenstándige, vom allgemeinen Strafrecht unabhán-
gige Schwelle der Jugendgefáhrdung festgelegt wird, die als unbestimmter 
Rechtsbegriff von der Rechtsprechung auszulegen ist. 

Nummer 1 
Die Vorschrift soll insbesondere solche Programme auf Tonbildtrágern erfas-
sen, deren wesentlicher Inhalt in der zum Selbstzweck erhobenen Darstellung 
extremer Gewalttátigkeiten gegen Menschen besteht (vgl. die -Aritwort der 
Bundesregierung auf eine diesbezügliche Kleine Anfrage, Drucksache 9/2302). 
Das neue Tatbestandsmerkmal „zu Unterhaltungszwecken" soll der Abgren-
zung zu sozial gerechtfertigten Gewaltschilderungen dienen. Gewaltdarstellun-
gen, die der Berichterstattung über Vorgánge des Zeitgeschehens oder der 
Geschichte dienen, werden demnach von Nummer 1 nicht erfaBt. 

Nummer 2 
Die. Vorschrift übernimmt das geltende Recht. 

Nummer 3 
Die Vorschrift übernimmt das geltende Recht. 

Aus dem Ausschufibericht (Drucks. 10/2546) 

Zu Artikel 2 

Zu Nummer 1 (§ 3 GjS) 
Das im Entwurf vorgesehene Vermietverbot das in gleicher Weise für pomo-
graphische Schriften (vgl. Artikel 3 Nr. 2 des Gesetzentwurfs) gelten sollte, 
wurde im AnschluB an eine im federführenden AusschuB bei einer Enthaltung 
angenommene Neufassung umgestaltet. 
Das Vermietverbot wird nunmehr als § 3 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 in das GjS 
eingestellt. Auf die Begründung zu Artikel 3 Nr. 2 wird insoweit verwiesen. 

Zu Nummer I a (§ 4 Abs. 2 Satz 2 GjS) 
Soweit § 4 Abs. 2 Satz 1 GjS Vertriebswege als zulássig offenláBt, z. B. an 
Grossisten oder an Buchhándler, die nicht unter § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 fallen, 
wird eine in § 21 a buBgeldbewehrte Hinweispflicht auf die bestehenden Ver-
triebsbeschránkungen (auch wegen §§ 3 und 5 GjS) eingeführt. Die Verpflich-
tungen der Abnehmer werden dadurch grundsátzlich nicht berührt. 

Zu Nummer 2 (§ 6 Nr. 1 GjS) 
Es wird die Neufassung des § 131 StGB (s. Artikel 3 Nr. 1) übernommen. Auf 
die Begründung in Artikel 3 Nr. 1 wird insoweit verwiesen. Da die Verbots-
schwelle für Gewaltdarstellungen im allgemeinen Strafrecht spürbar gesenkt 
wird, bedarf es einer eigenen Schwelle in § 6 GjS nicht mehr. 

Zu Nummer 3 (§ 21 Abs. 1 GjS) 
Es handelt sich um Folgeánderungen der Ánderungen in Artikel 2 Nr. 1 und 
la. 

Zu Nummer 4 (§ 21 a GjS) 

Die neu eingeführte Hinweispflicht (§ 4 Abs. 2 Satz 2 GjS) erhált eine BuBgeld-
bewehrung. 

Anmerkungen: 

1. Nach § 1 GjS (vollstándiger Text vgl. Anhang) sind Schriften, die geeignet 
sind, Kinder oder Jugendliche sittlich zu gefáhrden, in eine Liste aufzuneh-
men ( „Indizierung"); zu indizieren sind vor allem unsittliche, verrohend 
wirkende, zu Gewalttátigkeit, Verbrechen oder Rassenhal3 anreizende oder 
den Krieg verherrlichende Schriften. Eine Schrift darf nicht in die Liste 
aufgenommen werden u. a. allein wegen ihres politischen, sozialen, religió-
sen oder weltanschaulichen Inhalts (Tendenzklausel), ferner, wenn sie der 
Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre dient. Den 
Schriften stehen Ton- und Bildtráger, Abbildungen und andere Darstellun-
gen gleich; hierunter fallen vor allem Videofilme. 

_ Besonderheiten gelten nach § 7 GjS für sog. periodische Schriften. 
2. Die Bekanntmachung der Aufnahme in die Liste, die im Bundesanzeiger 

erfolgt, führt zu einem Verbreitungsverbot an Kinder und Jugendliche, im 
Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewáh-
rung des Gebrauchs, an Kiosken, im Versandhandel und anderen Ver-
triebsformen; ferner führt sie zu einer Beschránkung der Werbung (Einzel-
heiten vgl. §§ 3ff. GjS). 
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3. Das GjS wird von der Bundesprüfstelle, die ihren Sitz in Bonn hat, 
ausgeführt. 
Die Bundesprüfstelle ist kein Gericht, sondern eine kollegiale Verwaltungs-
beharde. Ihre Mitglieder sind nicht an Weisungen gebunden. 
Die Entscheidungen der Bundesprüfstelle sind Verwaltungsakte (vgl. § 10 
JoSchG Anm. 4ff.), die vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden 
kónnen; zustándig in erster Instanz ist das VG Kóln. Einer Nachprüfung auf 
Widerspruch in einem Vorverfahren bedarf es nicht (vgl. § 20 GjS). 

4. Die Ánderung des GjS hat in früheren, nicht Gesetz gewordenen Entwür-
fen (vgl. z. B. Drucks. 9/1992) kein Vorbild. Sie war insbesondere von dem 
Anliegen des Gesetzgebers bestimmt, Kindem und Jugendlichen den 
Zugang zu indizierten Videofilmen zu erschweren (Art. 2 Nr. I) und die sog. 
Selbstindizierung auf Videofilme der sog. Horror- und Zombiekategorie zu 
erstrecken (Art. 2 Nr. 2). Als Folgeánderung hat der Gesetzgeber die 
Strafvorschrift des GjS angepaBt (Art. 2 Nr. 3) und eine — mit einer Geld-
buBe bis zu 30 000 DM bedrohte — Ordnungswidrigkeit neu geschaffen 
(Art. 2 Nr. 4). 

5. Schon nach bisherigem Recht dürfen pomografische, indizierte und son-
stige offensichtlich schwer jugendgefáhrdende Schriften nicht in gewerbli-
chen Leihbüchereien angeboten werden. Der Verleih entsprechender 
Filme, z. B. in Videotheken, wurde von dieser Vorschrift nicht erfaBt 
(BGHSt 27, S. 52 ff.). 

In § 3 Abs. 1 Nr. 3 GjS wird diese Gesetzeslücke geschlossen: Entspre-
chende Filme dürfen nur in Ladengescháften, die Kindem und Jugendli-
chen nicht zugánglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden kónnen, 
einem aiSderen angeboten oder überlassen werden, z. B. in Kindern und 
Jugendlichen nicht zugánglichen Sexshops, nicht aber in abgetrennten 
Abteilungen von Videotheken. 

Dieser vom Gesetzgeber beschrittene Weg war im Gesetzgebungsverfahren 
bis zuletzt umstritten. So fand ein auf Initiative des Freistaats Bayern im 
KulturausschuB des Bundesrates beschlossener Antrag, den Vermittlungs-
ausschuB mit dem Ziel anzurufen, die gewerbliche Vermietung jugendge-
fáhrdender Filme schlechthin zu unterbinden, im Plenum des Bundesrates 
keine Mehrheit. Der Antrag war damit begründet, die Gefahrlichkeit des 
Verleihs jugendgefáhrdender Videofilme liege darin_,_daB er wegen günsti-
ger Preise und der Móglichkeit háufigen Programmwechsels die Verbrei-
tung solcher Darstellungen und die Zugriffsmóglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche entscheidend fórdere; deshalb sei eine Gleichstellung der 
gewerblichen Vennietung mit den bereits nach geltendem Recht erfaBten 
Vertriebsformen geboten (vgl. auch AusschuBbericht zu Art. 3 Nr. 2, 
Drucks. 10/2546). 
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Ob die vom Gesetzgeber gefundene Lósung eine den Bedürfnissen eines 
effektiven Jugendschutzes gerecht werdende Dauerlósung bleiben kann, 
wird in der Praxis zu erproben sein. 

6. Videotheken unterliegen grundsátzlich nicht dem LadenschluBgesetz, weil 
sie i. d. R. keine Verkaufsstellen im. Sinne dieses Gesetzes sind. Jedoch 
kann der óffentliche Betrieb einer Videothek an Sonn- und Feiertagen 
aufgrund landesrechtlicher Regelungen über Feiertage verboten sein (vgl. 
OVG Lüneburg in NJW 1985, S. 448; OVG Münster in NJW 1985, S. 449). 

7. Ene Neufassungserlaubnis für das durch Art. 2 geánderte GjS ist in Art. 5 
§ 4 vorgesehen; .der BMJFG wird von ihr voraussichtlich noch im Sommer 
1985 Gebrauch machen. 
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Artikel 3 

Ánderung des Strafgesetzbuches 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 1975 
(BGBI. I S.1), zuletzt geündert durch Artikel3 Abs. 3 des Gesetzes vom 
27. Juli 1984 (BGBI. I S.1029), wird wie folgt geündert: 

1. § 131 wird wie folgt geündert: 

a) Die Überschrift erhült folgende Fassung: 

„Gewaltdarstellung; Aufstachelung zum RassenhaB". 

b) Absatz 1 erhált folgende Fassung: 

„(1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die zum RassenhaB aufstacheln oder 
die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttütigkeiten gegen Men-
schen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharm-
losung solcher Gewalttütigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder 
Unmenschliche des Vorganges in einer die Menschenwürde verletzen-
den Weise darstellt, 

1. verbreitet, 

2. üffentlich ausstellt, anschlágt, vorführt oder sonst zugünglich macht, 

3. einer Person unter achtzehn lahren anbietet, überláBt oder zugüng-
lich macht oder 

4. herstellt, bezieht, liefert, vorrütig hált, anbietet, ankündigt, anpreist, 
in den rüumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes einzuführen oder 
daraus auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene 
Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 3 zu verwenden oder einem 
anderen eine solche Verwendung zu ermüglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft." 

2. § 184 wird wie folgt geündert: 

a) Nach Absatz 1 Nr. 3 wird folgende Nummer 3 a eingefügt: 

„3 a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerbli-
cher Gewührung des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschüf-
ten, die Personen unter achtzehn Jahren nicht zugünglich sind und 
von ihnen nicht eingesehen werden kónnen, einem anderen anbie- 
tet oder überlállt." • 

b) Dem Absatz 4 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Absatz 1 Nr. 3 a gilt nicht, wenn die Handlung im Geschüfts rkehr mit 
gewerblichen Entleihern erfolgt." 

73  

Aus den Materialien: 

Begründung zu Artikel3 des Entwurfs (Drucks. 10/722) 

Nummer 1 

Die Haufung extremer Gewaltdarstellungen auf Videokassetten hat den unzu-
reichenden Strafrechtsschutz auf diesem Gebiet besonders offenkundig werden 
lassen. 

§ 131 StGB, der im Jahr 1973 durch das 4. Strafrechtsreformgesetz ín das 
Strafgesetzbuch eingefügt worden ist, richtet sich zwar gegen exzessive Formen 
von Gewaltdarstellungen. Die geltende Fassung des § 131 StGB hat sich jedoch 
wegen der Háufung einengender normativer Tatbestandsmerkmale bisher in 
der Praxis als kaum justiziabel erwiesen. Eine Bestrafung nach dieser Vor-
schrift scheitert vor allem deshalb háufig, weil die an sich einschlágigen 
Gewaltdarstellungen nicht eine „Verherrlichung oder Verharmlosung solcher 
Gewalttütigkeiten" in der von § 131 StGB geforderten Weise zum Ausdruck 
bringen. 

Durch die vorgeschlagene Streichung dieser einengenden Tatbestandsmerk-
male sollen künftig die Herstellung und Verbreitung grausamer oder sonst 
unmenschlicher Darstellungen von Gewalttütigkeiten gegen Menschen nach 
§ 131 StGB auch dann strafrechtlich verboten sein, wenn mit der Darstellung 
eine Verherrlichung oder Verharmlosung der Gewalt nicht verbunden ist. 

Das Privileg der Berichterstattung in § 131 Abs. 3 StGB geltender Fassung 
bleibt unverandert. 

Nummer 2 

Auf die Begründung zu Artikel 2 Nr. 1 (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 GjS) wird verwiesen. 

Aus dem Ausschufibericht (Drucks. 1012546) 

Zu Artikel 3 Nr. 1 (§ 131 StGB) 

1. Die Vorschrift des geltenden § 131 StGB wurde durch Artikel 1 Nr. 6 des 
Vierten Strafrechtsreformgesetzes vom 23. November 1973 eingeführt. Die 
Anregung hierzu war insbesondere von der Anhórung des Sonderausschus-
ses für die Strafrechtsreform zu Fragen des Sexualstrafrechts ausgegangen 
(vgl. Schriftlicher Bericht des Sonderausschusses, Drucksache VI/3521, 
S. 4). 

Der Ausgangspunkt zur Schaffung des § 131 StGB, námlich die zuneh-
mende Brutalisierung in den Medien sowie die begründete Annahme der 
Gefáhrlichkeit von exzessiven Gewaltdarstellungen, hat sich bis heute nicht 
verándert. Es muB eher von einem zunehmend dringenderen Anliegen und 
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Auftrag des Gesetzgebers gesprochen werden, solchen Erscheinungsfor-
men in der Medienlandschaft entgegenzutreten, zumal gerade im Bereich 
des erst in den letzten Jahren auf den Markt drángenden Mediums der 
Videokassetten in einem breiten Angebot Gewalt dargestellt wird, und 
zwar vielfach in einer Art und Weise, wie sie der Gesetzgeber des Vierten 
Strafrechtsreformgesetzes nicht hinnehmen wollte. 

Dies gilt um so mehr, als der heute vórliegende wissenschaftliche Erkennt-
nisstand der Wirkungsforschung keine begründeten Zweifel mehr zuláBt, 
daB der Kontakt mit gewaltdarstellenden Medien insbesondere bei Kin-
dern, Jugendlichen und Heranwachsenden, aber auch bei Erwachsenen die 
Gefahr einer Lernwirkung in sich birgt, die sich schádlich auf das Zusam-
menleben der Gemeinschaft auswirken kann. 

2. Die Vorschrift des § 131 StGB hat sich in der Praxis nicht bewáhrt. Dies 
zeigt sich bereits anhand des groBen MiBverháltnisses zwischen der Anzahl 
der auf dem Videomarkt vertretenen Produkte mit extremen Gewaltdar-
stellungen einerseits und dIr verschwindend geringen Anzahl von Verurtei-
lungen nach § 131 StGB (seit 1974 bis einschlieBlich 1983 insgesamt 22). 

Die von der Bundesregierung eingeholten Stellungnahmen der Landesju-
stizverwaltungen laufen im Ergebnis übereinstimmend darauf hinaus, daB 
sich die geltende Vorschrift infolge ihrer übermáBig einengenden Tatbe-
standsfassung in der Praxis als unge"eignet zur Bekámpfung der Auswüchse 
auf dem Videomarkt erwiesen hat. Überwiegend wird der Grund für die 
mangelnde Effizienz in den einschránkenden Merkmalen der Gewaltver-
heErlichung oder -verharmlosung gesehen. 

Auch strafrechtlichen Literatur wird die geltende Fassung insbeson- 
dere wegen ihrer mangelnden Praktikabilitát angegriffen und als sprachlich 
miBglückt bezeichnet. Bemángelt wird in diesem Zusammenhang die Viel-
zahl der unbestimmten Tatbestandsmerkmale, die sich wegen ihrer hohen 
Normativitát einer exakten rechtlichen Definition entzógen. 

3. Aufgrund dieser Kritikpunkte hatte der Gesetzentwurf in der ursprüngli-
chen Fassung vorgesehen, die Worte „und dadurch eine Verherrlichung 
oder Verharmlosung solcher Gewalttátigkeiten ausdrücken" zu streichen. 
Eine solche Tatbestandsfassung des § 131 Abs. 1 StGB wurde jedoch in der 
vom AusschuB am 27. Juni 1984 durchgeführten óffentlichen Anharung von 
Rechtsexperten für zu weitgehend und auch verfassungsrechtlich für nicht 
unbedenklich gehalten. Es bestünde die Gefahr, daB jedwede Darstellung 
grausamer oder sonst unmenschlicher Gewalttátigkeit erfaBt würde, und 
zwar auch solche Darstellungen von Gewalt, die keinen anderen Sinn und 
Zweck hátten, als aufldárerisch-kritisch zu wirken oder kritische AnstóBe 
zu geben. 
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4. Diesen Bedenken hat sich der mitberatende RechtsausschuB, der vom 
AusschuB für Jugend, Familie und Gesundheit bereits wegen der sich aus 
Artikel 5 GG ergebenden Problematik um eine Formulierungshilfe gebeten 
worden war, zu eigen gemacht. Er hat mit den Stimmen der Koalitionsfrak-
tionen eine Neufassung des Absatzes 1 empfohlen, mit dem folgende Ziel-
setzung verfolgt wird: 

— Schaffung eines praktikablen und justitiablen Tatbestandes, jedoch 
unter Vermeidung einer zu weiten Ausdehnung des Geltungsbereichs, 

— Beschránkung des Geltungsbereichs grundsátzlich auf die bisher inkri-
minierten Schriften, jedoch Erfassung der aufgrund des .geltenden 
Rechts bestehenden Lücken, die sich durch restriktive Auslegung, ins-
besondere des Merkmals der Gewaltverharmlosung, .ergében haben 
(Prázisierung des vom Gesetzgeber des Vierten Strafrechtsreformgeset-
zes Gewollten), 

— Festhalten am Signalcharakter der Vorschrift. 

Der Konzeption des Vorschlags des Rechtsausschusses hatte eine Formulie-
rungshilfe des BMJ zugrunde gelegen, die im Laufe der Beratungen des 
Rechtsausschusses modifiziert wurde. 

Der AusschuB für Jugend, Familie und Gesundheit hat sich dem Vorschlag 
des Rechtsausschusses angeschlossen. 

5. Zur Neuregelung im einzelnen: 

§ 131 Abs. 1 StGB erfaBt einerseits wie bisher Darstellungen, die zum 
RassenhaB aufstacheln. Dieser Tatbestand, der in der Vergangenheit keine 
Anwendungsprobleme erbracht hat, wurde dem — weiteren — Tatbestand 
der Gewaltdarstellungen aus sprachlichen Gründen vorangestellt, um MiB-
verstándnisse zu vermeiden bzw. die Trennung zwischen beiden Tatbestán-
den klarer herauszustellen. Diese Omstellung beinhaltet keine substantielle 
Veránderung des geltenden Rechts. 

Die Neuregelung des Absatzes 1 betrifft danach inhaltlich allein die gewalt-
darstellenden Schriften. Dieser Tatbestand gliedert sich nunmehr in zwei 
Alternativen. ErfaBt sind Schriften, 

— die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttátigkeiten gegen Men-
schen in einer Art schildern, 

— die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gevialttátigkei-
ten ausdrückt oder.  

— die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise darstellt 
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Strafbarkeitsvoraussetzung ist danach zunáchst, daB die Schrift eine grau-
same oder sonst unmenschliche Gewalttátigkeit gegen Menschen schildert. 
Bei dieser Wendung handelt es sich um einen Vorspann für beide nachfol-
genden Alternativen. Die Ánderung gegenüber dem geltenden Recht liegt 
darin, daB nicht mehr die Schilderung selbst, sondem nunmehr die geschil-
derte Gewalttátigkeit grausam oder sonst unmenschlich sein muB. Insoweit 
wird dem in der Literatur vertretenen Einwand Rechnung getragen, daB die 
Formulierung des geltenden Absatzes 1 miBglückt sei. Bereits das geltende 
Recht würde im Wege der Auslegung dahin verstanden, daB nicht entschei-
dend sei, ob die Art und Weise der Schilderung grausam ist, sondern daB 
grausame oder sonst unmenschliche Gewalttátigkeiten geschildert werden, 
und zwar so, daB das Grausame und Unmenschliche des Vorgangs den 
wesentlichen Inhalt und zugleich den Sinn der Schilderung ausmacht. Diese 
Problematik des Bezugs der Merkmale „grausam oder sonst unmenschlich" 
war schon im SonderausschuB der Beratungen zum Vierten Strafrechtsre-
formgesetz durchaus erkannt worden. 
Zu der Gesetz gewordenen Fassung des § 131 Abs. 1 StGB hatte sich der 
SonderausschuB nach intensiven Beratungen durchgerungen, weil er die 
Zielsetzung klarstellen wollte, daB námlich nicht grundsátzlich die Schilde-
rung von Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten verboten werden, son-
dern auf die Art und Weise der Schilderung abgestellt werden sollte. 

Der Begriff „grausame Gewalttátigkeiten" setzt voraus, daB einem Men-
schen besondere Schmerzen oder Qualen kórperlicher oder seelischer Art 
zugefügt werden und der Táter daneben aus gefühlloser und unbarrnherzi-.  
gerPesinnung handelt. 
Unmenschliche Gewalttátigkeiten sind dann gegeben, wenn in ihnen eine 
menschenverachtende und rücksichtslose Tendenz zum Ausdruck kommt. 
Auch bei der Neufassung des Absatzes 1 soll der Geltungsbereich der 
Vorschrift durch das Erfordernis begrenzt werden, daB sich die Gewalttá-
tigkeiten gegen Menschen richten müssen. 
Hiérbei ist davon ausgegangen worden, daB unter dem Merkmal „Men-
schen" auch menschenálmliche Wesen verstanden werden, wie sie z. B. in 
der derzeit auf dem Videomarkt gehandelten Filmen als „Zombies" oder 
áhnliche Wesen vorkommen. 
Nach der. ersten Altemative müssen die grausamen oder sonst unmenschli—
chen Gewalttátigkeiten in einer Art geschildert werden, die eine Verherrli-
chung oder Verharmlosung solcher Gewalttátigkeiten ausdrückt. Diese 
Tatbestandsalternative nimmt im wesentlichen dié Regelung des geltenden 
Rechts auf. Einerseits soll hierdurch die an die Merkmale „verherrlichen 
und verharmlosen" gebundene plakative Aussage und der hiermit verbun-
dene Signalcharakter nicht aufgegeben werden. Andererseits wird davon 
ausgegangen, daB diese Alternative in der vorgeschlagenen Fassung weni- 
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ger Anwendungsschwierigkeiten aufwerfen wird als das geltende Recht, da 
der gewollte Anwendungsbereich práziser beschrieben ist. 

Darüber hinaus ist der AusschuB für Jugend, Familie und Gesundheit 
gemeinsam mit dem RechtsausschuB der Auffassung, daB bisher der Begriff 
der Verharmlosung zu restriktiv interpretiert wurde. Unter dieses Tatbe-
standsmerkmal sind nach dem Verstándnis des Ausschusses auch Fálle der 
„beiláufigen", „emotionsneutralen" Schilderung von grausamen oder sonst 
unmenschlichen Gewalttátigkeiten ohne ein „Herunterspielen" zu verste-
hen, sofern derartige Schilderungen als „selbstzweckhaft" einzuordnen 
sind. 

Die zweite Alternative betrifft Schriften, in denen grausame oder sonst 
unmenschliche Gewalttátigkeiten in einer Art geschildert werden, die das 
Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde 
verletzenden Weise darstellt. Diese Tatbestandsalternative stellt das Kern-

-- -stück-der Neuregelung dar. Durch sie soll ein besserer Schutz insbesondere 
vor solchen exzessiven Gewaltdarstellungen gewáhrleistet werden, die bis-
lang vom geltenden Recht nicht erfaBt wurden. 

Unter dieses Verbot fallen Gewaltschilderungen, in denen das Thema 
Gewalttátigkeiten gegen Menschen in einer menschenunwiirdigen bzw. 
-verachtenden Weise abgehandelt wird, und zwar dadurch, daB das Grau-
same oder (sonst) Unmenschliche des - mit der Gewalttátigkeit verbunde-
nen - Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise dargestellt 
wird. Hierunter sind exzessive Schilderungen von Gewalttátigkeiten zu 
verstehen, die u. a. gekennzeichnet sind durch das Darstellen von Gewalttá-
tigkeiten in allen Einzelheiten, z. B. das (nicht nur) genüBliche Verharren 
auf einem leidverzerrten Gesicht oder den aus einem aufgeschlitzten Bauch 
herausquéllenden Gedármen. Beispielhaft hierfür sind Auswüchse auf dem 
derzeitigen Videomarkt, etwa Videofilme der „Zombie"-Kategorie. 

Die Auslegung des Tatbestandsmerkmals ,,in einer die Menschenwürde 
verletzenden Weise" wird keine Anwendungsprobleme hervorrufen. Der 
Begriff der „Menschenwürde" findet sich bereits in § 130 StGB; auf die 
Rechtsprechung und Kommentierung zu dieser Vorschrift wird im Einzel-
fall zurückgegriffen werden kónnen. Ferrer bieten § 22 Abs. 1, § 31 Abs. 1 
Wehrstrafgesetz (die Menschenwürde verletzender Befehl bzw. entwürdi-
gende Behandlung eines Untergebenen) Orientierungshilfe bei der Ausle-
gung dieses Merkmals der zweiten Alternative dieses Tatbestandes des 
neugefaBten Absatzes 1. 

Der AusschuB war sich in diesem Zusammenhang durchaus des Umstandes 
bewuBt, daB es sich hier nicht um die Menschenwürde eines bestimmten 
Individuums handelt, sondern die Menschenwürde als abstraktes Rechtsgut 
gemeint ist. Die hiergegen bei der óffentlichen Anhürung vor dem Aus-
schuB für Jugend, Familie und Gesundheit am 27. Juni 1984 geáullerten 
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Bedenken (Hassemer, Stenogr. Bericht der 24. Sitzung des Ausschusses für 
Jugend, Familie und Gesundheit, Protokoll II, S. 123) teilt der AusschuB 
nicht. GleichermaBen erscheint die gegenüber diesem Tatbestandsmerkmal 
wegen fehlender Bestimmtheit geltend gemachten Vorbehalte (Müller-
Dietz a.a.O., S. 115, Hassemer a.a.O., S. 122) nicht gerechtfertigt (vgl. in 
diesem Sinne Lerche a.a.O., S. 108). 

Eine Erweiterung der — tatbestandsausschlieBenden — Ausnahmeregelung 
des Absatzes 3 hielt der AusschuB in Übereinstimmung mit dem Rechtsaus-
schuB nicht für erforderlich. Eine Ausdehnung dieses Privilegs über die 
Bereiche der Berichterstattung über Vorgánge des Zeitgeschehens oder der 
Geschichte hinaus auf Handiungen (ggf. auch Schriften), die der Kunst 
oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre dienen, wurde nicht 
für erforderlich gehalten. Die Gründe liegen zum einen darin, daB Absatz 1 
aufgrund der vorgeschlagenen Fassung — anders als noch in der ursprüngli-
chen Fassung des Gesetzentwurfs — eng gefaBt ist und sich daher die 
Notwendigkeit einer — weitergehenden — Tatbestandsbegrenzung in 
Absatz 3 nicht ergab. Soférn allerdings in Ausnahmefállen eine künstleri-
sche Schrift die Merkmale des Absatzes 1 erfüllen sollte bzw. eine Tathand-
lung i. S. dieser Vorschrift der Kunst dient, so wird gleichwohl im Wege der 
Auslegung gemáB Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 GG (Kunstvorbehalt) eine Straf- 
barkeit zu verneinen sein. Eines ausdrücklichen Kunstvorbehalts bedarf es 
hierzu nicht. Auf eine derartige Erweiterung des Absatzes 3 konnte deshalb 
verzichtet werden, zumal sie Anknüpfungspunkte für nicht erwünschte 
Rückschlüsse erüffnen würde, die dahin gehen kónnten, daB der Gesetzge-
ber den Kunstcharakter einer Schrift oder einer Tathandlung i. S. d. Absat-
zes grundsátzlich für m6glich hált. 

Zn Artikel 3 Nr. 2 (§ 184 StGB) 
1. Der Gesetzentwurf sah in seiner ursprünglichen Fassung ein — absolutes — 

Vennietverbot von pomographischen Schriften vor. Damit sollte der Ver-
botsrahmen des § 184 Abs. 1 StGB insbesondere auf die Vermietung ein-
schlágiger Videokassetten, wie dies nach der derzeitigen Marktsituation vor 
allem in Videotheken geschieht, erweitert werden. AnlaB hierzu hatte eine 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 1976 (BGHSt 27, 
52ff., Beschl. v. 10. November 1976) gegeben, wonach das Vermieten von 
Filmen pornographischen Inhalts durch ein hierauf spezialisiertes Unter-
nehmen 'nicht den Tatbestand des § 184 Abs. 1 Nr. 3 StGB erfüllt, da solche 
Untemehmen nicht unter den Begriff der „gewerblichen Leihbüchereien" 
fallen und somit nicht das für gewerbliche Leihbüchereien geltende Ver-
mietverbot auf Videotheken anwendbar ist. Der Bundesgerichtshof hatte in 
seiner Begründung darauf hingewiesen, daB sich der Gesetzgeber bei den 
Beratungen zum Vierten Strafrechtsreformgesetz mit dieser Frage durchaus 
befaBt habe, jedoch bewuBt auf eine entsprechende Regelung angesichts 
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der damaligen Marktsituation verzichtet habe; sofern inzwischen ein 
Bedürfnis zur Erweiterung des Strafschutzes in dieser Richtung erkennbar 
geworden sei, sei es Sache des Gesetzgebers, die Strafvorschriften zu 
ándern. Eine veránderte Situation, insbesondere auf dem Markt der Ver- 
mietung von Videokassetten und damit ein nunmehr konkretisiertes Rege- 
lungsbedürfnis bejahen alle Fraktionen des Deutschen Bundestages; unter- 
schiedliche Auffassungen bestehen nur hinsichtlich des Lósungsweges. 

Im Laufe der Beratungen sowohl im Rechts-, insbesondere aber im feder-
führenden AusschuB für Jugend, Familie und Gesundheit, hat sich aber 
gezeigt, daB ein generelles Verbot der gewerblichen Vermietung von Por-
nographika, das auch die gewerbliche Vermietung solcher Schriften auch an 
Erwachsene — etwa in Videotheken oder Sex-Shops — erfaBt, in allen 
Fraktionen auf Widerstánde stóBt. Abgesehen von erheblichen verfassungs-
rechtlichen Bedenken, auf die auch schon einige Sachverstándige in der 
6ffentlichen Anhórung am 27. Juni 1984 hingewiesen hatten, wurde der 
Gesichtspunkt angeführt, daB man nicht hinter das Vierte Strafrechts-
réformgésit-z -zuíückiehen wolle, also der Zugang zu Pornographika für 
Erwachsene nur so weit eingeschránkt werden dürfe, áls dies für einen 
wirksameren Jugendschutz unerláBlich sei. 

Aufgrund dieser sich insbesondere bei den Diskussionen der abschlieBen-
den AusschuBberatungen abzeichnenden Meinung schlágt der federfüh-
rende AusschuB eine — auf eine Formulierungshilfe des BMJ zurückge-
hende — Gesetzesfassung zur Verabschiedung vor, die sowohl dem Aspekt 

' des Jugendschutzes als auch den geáuBerten rechtspolitischen Bedenken 
Rechnung trágt. 

Der abschlieBenden BeschluBfassung des federführenden Ausschusses 
waren intensive Beratungen von Rechts- und Jugendpolitikern der Fraktio-
nen der CDU/CSU und FDP vorausgegangen, die zum Ergebnis hatten, 
daB der vom RechtsausschuB beschlossene Vorschlag eines absoluten Ver-
mietverbots nicht weiter verfolgt wurde. 

2. Zur Vorschrift im einzelnen: 

In Absatz 1 soll eine nene Nummer 3 a eingefügt werden. Es wurde davon 
abgesehen, eine bereits geltende Vorschrift um den neuen Regelungsgehalt 
zu ergánzen. Die gewáhlte Lósung hat námlich den Vorzug, daB das 
Petitum eines verbesserten Jugendschutzes im Bereich der Vermietung von 
Pornographika plakativ herausgehoben wird und ferner erwartet werden 
kann, daB hiervon eine Signalwirkung im Hinblick auf eine Selbstkontrolle 
derer ausgehen wird, die Pornographika Letztverbrauchern anbieten. 
SchlieBlich war dem AusschuB auch daran gelegen, die Neurégelung für den 
Rechtsanwender, aber auch für diejenigen, an die sich die Vorschrift 
richtet, unter Beriicksichtigung des komplexen Regelungsgehalts des § 184, 
Abs. 1 StGB verstándlich -und insgesamt praktikabel und justitiabel zu 
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— Nach § 184 Abs. 1 Nr. 1 StGB ist das Überlassen und damit das - auch 
gewerbliche - Vermieten von Pornographika an Minderjáhrige - nicht 
aber an Erwachsene - verboten. 

— § 184 Abs. 1 Nr. 2 StGB will verhindern, daB Pomographie ihrem Inhalt 
nach in den Wahrnehmungsbereich von Jugendlichen gelangt. Hándler, 
die zum Zwecke u. a. der Vermietung von Pornographika an Erwach- 
sene solche Schriften ausstellen bzw. sonst zugánglich machen, müssen 
dies an Orten tun, die Minderjáhrigen nicht zugánglich sind und von 
ihnen nicht eingesehen werden }carmen. 

Aufgrund dieser Vorschrift ist Kindem und Jugendlichen bereits nach 
geltendem Recht der Zutritt zu Sex-Shops sowie Gescháfts- bzw. Aus-
stellungsráumen für Pomographika z. B. in Videotheken (shop-in-the-
shop) zu verwehren. Andererseits kannen Erwachsene schon aufgrund 
der heutigen Rechtslage nur an solchen (Minderjáhrigen nicht zugángli-
chen) Orten Pornographika u. a. zum Zwecke des Mietens aussuchen. 

— § 184 Abs. 1 Nr. 3 StGB: 

Nach dieser Vorschfift IiiiTaTis-Gründen des Jugendschutzes die Mag-
lichkeiten für Erwachsene zum Anmieten von Pornographika einge-
schránkt, und zwar ist das Vermieten einschlágigen Máterials verboten 
im Versandhandel oder in gewerblichen Leihbüchereien bzw. Lesezir-
keln. 

Danach ist bereits ein weitgehender Jugendschutz hinsichtlich des Kontak-
tes mit Pornographie bezogen auf die Abwicklung von Mietgescháften mit 
Erwachsenen gesetzlich geregelt. Schwachstelle des geltenden Rechts ist 
jedoch der Umstand, daB Minderjáhrige Zugang auch zu Ladengescháften 
haben, in denen das Hauptgescháft mit pornographischen Videokassetten, 
námlich die Vermietung, abgewickelt wird; die Abtrennung des Ausstel-
lungsraums für solche Kassetten bzw. das Zutrittsverbot für Minderjáhrige 
sind unter Berücksichtigung des Massengescháfts insbesondere in Video-
theken unter Jugendschutzaspekten als nicht ausreichend zu bezeichnen. 

Die vorgeschlagene Neufassung hat demgegenüber den Vorzug, daB sie 
eine deutliche Verbesserung des Jugendschutzes gewáhrleistet. Das Ver-
mietgescháft mit Pomographika (insbesondere mit pomographischen 
Videokassetten) wird auf Ladengescháfte konzentriert, die auf den Ver-
trieb von pomographischen Schriften spezialisiert sind. Nach den vorliegen- 
den briáhrungen ist das dortige Personal, ohne daB Schwierigkeiten 
bekanntgeworden wáren, in der Lage, Minderjáhrigen den Zugang zu 
solchen Ladengescháften zu verwehren, so daB der Kontakt von Minderjáh- 
rigen mit dem Massengescháft mit pornographischen Videokassetten, nám-
lich der Vermietung, unterbunden wird. 
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gestalten. Da sich die Neuregelung auf eine Vertriebsform, námlich die 
Vermietung, bezieht, bot sich eine Einfügung nach Nummer 3 an, zumal 
dort bereits spezielle Formen der Vermietung, námlich in gewerblichen 
Leihbüchereien und Lesezirkeln, aber auch - wenngleich für die Praxis 
wohl weniger relevant - im Versandhandel verboten sind. 

Nummer 3 a verbietet grundsátzlich (sofern nicht bereits in Nummer 3 
geregelt) die gewerbliche Vermietung von pomographischen Schriften 
sowie entsprechende Umgehungsgescháfte („vergleichbare gewerbliche 
Gewáhrung des Gebrauchs"); als Umgehungsgescháfte kommen u. a. der 
Kauf mit Rückkaufsrecht, aber auch das zeitweise Überlassen an Mitglieder 
in einem gewerblichen Videoclub in Betracht. 

Von diesem Verbot soll jedoch ausgenommen werden das - mietweise bzw. 
vergleichbare gewerbliche - Anbieten oder Überlassen von Pomographika 
in speziellen Ladengescháften, die Minderjáhrigen nicht zugánglich sind 
und von ihnen nicht eingesehen werden kannen. Ferner soll - entsprechend 
dem Petitum des Rechtsausschusses - von diesem Verbot nicht erfaBt 
werden der Gescháftsverkehr mit gewerblichen Entleihern (§ 184 Abs. 4 
Satz 2 - neu - StGB). Unter gewerblichen Entleihem sind Personen zu 
verstehen, die Pomographika, insbesondere Pornofilme, zu gewerblichen 
Zwecken anmieten (z. B. zur Vorführung in Nachtbars etc.). Da Gescháfte 
mit diesem Personenkreis von Nummer 3a ohnehin aufgrund der Zielrich-
tung dieser Vorschrift nicht erfaBt werden sollen (da nicht Kontaktspháre 
des Letztverbrauchers), bedarf es keiner Aufnahme dieser Ausnahmerege-
lung in die Strafnorm der neuen Nummer 3 a; vielmehr ist ausreichend, eine 
Klarstellung in Absatz 4 vorzunehmen. Dies dient zugleich der leichteren 
Lesbarkeit der Nummer 3 a. Die vorgeschlagene Fassung der Neuregelung 
enthált. anders als die Fassung der Nummer 3 - keine beispielhafte 
Aufzáhlung von Vertriebsstátten wie z. B. Videotheken, auch wenn diese 
nach den derzeitigen Gegebenheiten in erster Linie angesprochen sind. 
Eine solche namentliche Hervorhebung empfiehlt sich nicht, da es sich 
hierbei um eine maglicherweise nur temporáre Erscheimingsform des Ver-
triebs von pornographischen Videokassetten handelt, die durch eine verán-
derte Marktsituation alsbald überholt sein kann. Eine abstrakte Gesetzes-
fassung erscheint flexibler und eher geeignet, solchen Veránderungen 

Rechnung zu tragen. 

Als Alternative zu der vorgeschlagenen Gesetzesánderung stand auch zur 
Diskussion,• eine Ausnahmeregelung zu schaffen, die sich nicht nur auf 
Ladengescháfte, sondérn auch auf die Gescháftsráume erstrecken würde, 
die Personen unter achtzehn Jahren nicht zugánglich sind und von ihnen . 
nicht eingesehen werden Manen. Eine derartige Fassung würde im wesent-
lichen lediglich das bereits geltende Recht wiederholen und verdeutlichen: 
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Es soll künftig verboten sein, in einem — vom Hauptgescháftsraum abge-
trennten — Nebenraum pornographische Schriften, z. B. pornographische 
Videokassetten, zum Zwecke der Vermietung feilzuhalten, wie es derzei-
tige Praxis etwa in Videotheken ist. 
Die Neuregelung kommt somit den Bestrebungen des Gesetzentwurfs 
entgegen, die „reguláren" Videotheken zu einem jugendgeeigneten Ort zu 
machen. 

Anmerkungen: 

1. AnlaB auch der Ánderung in Art. 3 Nr. I war, daB die bisherige Fassung des 
§ 131 Abs. 1 StGB sich in der Praxis nicht als geeignet erwiesen hatte, der 
Zunahme exzessiver Gewaltdarstellungen, insbesondere in Videofilmen, 
entgegenzuwirken. Die Neufassung von § 131 Abs. 1 StGB erfaBt diejeni-
gen Lücken, die sich aufgrund einer zu restriktiven Ausiegung der Tendenz-

- merkmale („Verherrlichung der Gewalt") ergeben haben, und prázisiert 
damit das ursprünglich vom Gesetzgeber des Vierten Gesetzes zur Reform 
des Strafrechts vom 23.11.1973 (BGB1. I S. 1725) Gewollte. 
Die gegen die Neufassung insbesondere in einem Antrag des Landes 
Hessen zum Ausdruck gekommenen Bedenken haben im Bundesrat keine 
Mehrheit gefunden; diese Bedenken zielten darauf, daB die Neufassung mit 
dem unabgrenzbaren Tatbestandsnierkmal „in einer die Menschenwürde 
verletzenden Weise" zu dem rechtsstaatlichen Grundsatz eindeutig 
umschriebener Stráfnormen in Widerspruch stünde und mit der Freiheit 
von:Kunst und Wissenschaft (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) nicht zu vereinbaren 
sei. 
Vgl. im übrigen § 6 Nr. 1 GjS. 

2. § 131 Abs. 2 bis 4 StGB ist unverándert geblieben. Er lautet: 
„(2) Ebenso wird bestfat, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichne-
ten Inhalts durch Rundfunk verbreitet. 
(3) Die Absátze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstat-
tung über Vorgánge des Z,eitgeschehens oder der Geschichte dient. 
(4) Absatz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person 
Berechtigte handelt." 

3. Zu Art. 3 .Nr. 2 vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 3, § 6 Nr. 2 GjS. 
4. § 184 StGB lautet nunmehr: 

„§ 184. Verbreitung pornographischer Schriften. 
(1) Wel:  pomographische Schriften (§ 11 Abs. 3) 
1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überláBt oder zugánglich 

macht, 
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2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugánglich ist oder 
von ihnen eingesehen werden kann, ausstellt, anschlágt, vorführt oder 
sonst zugánglich macht, 

3. im Einzelhandel auBerhalb von Gescháftsráumen, in Kiosken oder 
anderen Verkaufsstellen, die der Kunde nicht zu betreten pflegt, im 
Versandhandel oder in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln 
einem anderen anbietet oder überláBt, 

3a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher 
Gewáhrung des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengescháften, die 
Personen unter achtzehn Jahren nicht zugánglich sind und von ihnen 
nicht eingesehen werden kónnen, einem anderen anbietet oder über-
láBt, 

4. im Wege des Versandhandels in den ráumlichen Geltungsbereich 
dieses Gesetzes einzuführen untemimmt, 

5. óffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugáng-
lich ist oder von ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbrei-
ten von Schriften auBerhalb des Gescháftsverkehrs mit dem einschlági-
gen Handel anbietet, ankündigt oder anpreist, 

6. an einen anderen gelangen láBt, ohne von diesem hierzu aufgefordert 
zu sein, 

7. in einer óffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz 
oder überwiegend für diese Vorführung verlangt wird, 

8. herstellt, bezieht, liefert, vorrátig hált oder in den ráumlichen Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes einzuführen unternimmt, um sie oder aus 
ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummem 1 bis 7 zu verwenden 
oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermóglichen, oder 

9. auszuführen untemimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im 
Ausland unter VerstoB gegen die dort geltenden Strafvorschriften zu 
verbreiten oder óffentlich zugánglich zu machen oder eine solche -
Verwendung zu ermóglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine pornographische Darbietung durch 
Rundfunk verbreitet. 

(3) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die Gewalttátigkeiten, 
den sexuellen MiBbrauch von Kindern oder sexuelle Handlungen von 
Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben, 

1. verbreitet, 
2. éffentlich ausstell anschlágt, vorführt oder sonst zugánglich macht 

oder 
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3. herstellt, bezieht, liefert, vorrátig hált, anbietet, ankündigt, anpreist, 
in den ráumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes einzuführen oder 
daraus auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene 
Stücke im Sinne der Nummern 1 oder 2 zu verwenden oder einem 
anderen eine solche Verwendung zu ermóglichen, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(4) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person 
Berechtigte handelt. Absatz 1 Nr. 3 a gilt nicht, wenn die Handlung im 
Gescháftsverkehr mit gewerblichen Entleihern erfolgt." 

85 Ánderung der GewO 

Artikel 4 

Anderung der Gewerbeordnung 

Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Januar 1978 
(BGBI. I S. 97), zuletzt geándert durch das Gesetz vom 25. Juli 1984 (BGBI. I 
S. 1008), wird wie folgt geándert: 

1. In § 33c Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 13" durch die Angabe „§ 12" 
ersetzt. 

2. In § 33g werden die Worte „dem Bundesminister des Innern" durch die 
Worte „den Bundesministern des Innern und für Jugend, Familie und 
Gesundheit" ersetzt. 

3. In § 150a Abs. 2 Nr. 1 werden die Worte „§ 13 Abs. 1 Nr. 2" durch die 
Worte „§ 12 Abs. 4 Nr. 2" ersetzt. 

Aus den Materialien: 

Begründung zu Art. 4 des Entwurfs (Drucks. 10/722) 

In § 33f Abs. 1 GewO ist vorgesehen, daB der ErlaB von Durchführungsvor-
schriften bezüglich der Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeráten mit 
Gewinnmóglichkeit und zur Veraiistaltung anderer Spiele mit Gewinnmóglich-
keit durch Rechtsverordnung nur im Einvernehmen mit dem BMJFG müglich 
ist. Aus Gründen des Sachzusammenhangs ist es geboten, bei ErlaB der 
teilweisé den gleichen Gegenstand betreffenden Rechtsverordnungen nach 
§ 33g GewO über Einschránkung und Ausdehnung der Erlaubnispflicht das 
Einvernehmen des BMJFG ebenfalls vorzusehen. 
Die Vorschrift übernimmt wórtlich Artikel 2 des Regierungsentwurfs aus der 
9. Legislaturperiode. 

Aus dem Ausschufibericht (Drucks. 10/2546) 

Zu Artikel 4 ' 

Zu Nummer 1 (§ 33c Abs. 2 Satz 2 GewO) 
Es handelt sich um eine Folgeánderung aus der Neufassung des JÓSchG 
(Artikel 1). 

Zu Nummer 2 (§ 33g GewO) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung der Entwurfsfassung. 
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Zu Nummer 3 (§ 150a Abs. 2 Nr. 1 GewO) 
Es handelt sich um eine Folgeánderung aus der Neufassung des JóSchG 
(Artikel 1). 

87 Übergangs- und Schlullvorschriften 

Artikel 5 
Übergangs- und SchluBvorschriften 

§1 
Im Handel befindliche Bildtrüger 

Auf einem Bildtrüger, der bis zum 1. April 1985 von dem Inhaber der Nut-
zungsrechte an den Handel geliefert oder in sonstiger Weise gewerblich 
verwertet worden ist, kann das fálschungssichere Zeichen abweichend von 
Artikel 1 § 7 Abs. 2 Satz 3 nachtráglich auch von dem Hündler oder von 
demjenigen, der den Bildtrüger in sonstiger Weise gewerblich verwertet, 
angebracht werden. Ist ein Zeichen nicht angebracht, gelten ab 1. Oktober 
1985 die Beschriinkungen des Artikels 1 § 7 Abs. 3 entsprechend. 

§2 
Indizierte Videokassetten 

Für Bildtrüger, die bis zum 31. Márz 1985 nach §§ 1, 11 des Gesetzes über die 
Verbreitung jugendgeführdender Schriften in die Liste der jugendgefáhrden-
den Schriften aufgenommen sind, gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
die Verbreitung jugendgeführdender Schriften in der durch Artikel 2 dieses 
Gesetzes gefinderten Fassung. 

§3 
AuBerkrafttreten 

Es treten auBer Kraft: 
1. Das Gesetz zum Schutze der Jugend in der Óffentlichkeit in der im 

Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2161-3, veroffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geündert durch Artikel 76 des Gesetzes vom 
2. Miirz 1974 (B GB1. I S. 469). 

2. Die Erste Verordnung zur Bezeichnung von Veranstaltungen gemáfi § 8 
Abs. 1 des Gesetzes Juin Schutze der Jugend in der Óffentlichkeit in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2161-3-1, verüffentlichten 
bereinigten Fassung. 

§4 
Ennáchtigung zur Neubekanntmachung 

Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit wird ermáchtigt, das 
Gesetz über die Verbreitung jugendgefiihrdender Schriften in der durch Arti-
kel 2 dieses Gesetzes geünderten Fassung bekanntzumachen und dabei 
Unstimmigkeiten des Wortlauts zu berichtigen. 



• 

• 



• •  • 

 

•-; 

 

Übergangs- und Schlufivorschriften 88 

§ 5 
Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach MaBgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsge-
setzes auch im Land Berlin. 

§6 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, am 
1. April 1985 in Kraft. Artikel 1 § 4 Abs. 3 und § 8 Abs. 3 treten am 1. Oktober 
1985 in Kraft. 

Aus den Materialien: 

Begründung zu Art. 5 des Entwurfs (Drucks. 101722) 

Zu Artikel 5 § 1 

Die Vorschrift übemimmt wfiitlich Artikel 3 des Regierungsentwurfs aus der 
9. Legislaturperiode. Die Rechtsverordnung soll aufgehoben werden, da sie im 
Hinblick auf die Neufassung der Veraristaltungsvorschriften und die Einfüh-
rung des § 9 JCISchG entbehrlich ist. 

Zu Artikel 5 § 2 

Die Vorschrift enthált die übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 5 § 3.  
k  - 

Die Vürschrift bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes. § 4 
Abs. 2 und § 8 Abs. 3 sollen ein Jahr spáter in Kraft treten, um den Betroffenen 
eine ausreichende Frist zur Einstellung auf die Neuregelung einzuráumen. 

Aus dem Ausschufibericht (Drucks. 10/2546) 

Zu Artikel 5 

Zu § 1 
Soweit sich die Bildtráger zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 
bereits beim Handel befinden oder sonst gewerblich verwertet werden, würden 
erhebliche praktische Schwierigkeiten -entstehen, wenn das fálschungssichere 
Zeichen ausschlieBlich von dem Inhaber der Nutzungsrechte angebracht wer-
den kónnte. Es soll daher auch von demjenigen Gewerbetreibenden ange-
bracht werden künnen, bei dem sich der Bildtráger befindet. AuBerdem wird 
eine Frist von sechs Monaten eingeráumt. 
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Zu § 2 

Es wird klargestellt, daB auch für bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes von der 
Bundesprüfstelle für jugendgefáhrdende Schriften indizierte Bildtráger das 
GjS ab Inkrafttreten dieses Gesetzes in der durch Artikel 2 geánderten Fassung 
anzuwenden ist. Dies hat vor allem praktische Auswirkung beim Vermietver-
bot (§ 3 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 GjS). 

Zu § 3 

Da das Gesetz zum Schutze der Jugend in der óffentlichkeit durch Artikel 1 
vollstándig neu gefaBt wird, ist die bisherige Fassung ausdrücklich auBer Kraft 
zu setzen. 

Zu § 3a 

Die Ermáchtigung zur Neubekanntmachung des GjS wird aus Gründen der 
besseren Übersicht über die Vorschriften dieses Gesetzes erteilt. 
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Anhang 
1. 

Gesetz über die Verbreitung jugendgeführdender Schriften 
In der Fassung vom 29. April 1961 (BGBI. I S. 497), zuletzt geándert durch 

Art. 2 des Gesetzes vom 25.2.1985 (BGBI. I S. 425) 
(BGBI. III 2161-1) 

Inhaltsübersicht 
§§ 

Erster Abschnitt: Jugendgefáhrdende Schriften  1 bis 7 
Zweiter Abschnitt: Bundesprüfstelle  8 bis 10 
Dritter Abschnitt: Zustándigkeit  11 
Vierter Abschnitt: Verfahien 

1. Allgemeine Verfahrensvorschriften  -12 bis 15 
2. Führung der Liste  16 bis 18a 
3. Bekanntmachungen  19 

Fünfter Abschnitt: Rechtsweg  20 
Sechster Abschnitt: Strafvorschriften  21 bis 21 a 
Siebenter Abschnitt: SchluBvorschriften  22 bis 25 
Zum Schutz der heranwachsenden Jugend werden die im Grundgesetz Arti-
kel 5 Abs. 1 genannten Grundrechte folgenden Beschránkungen unterworfen: 

Erster Abschnitt. 

Jugendgefiihrdende Schriften 

§1 
[Aufnahme geführdender Schriften in eine Liste]. 

(1) Schriften, die geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich zu gefáhrden, 
sind in eine Liste aufzunehmen. Dazu záhlen vor allem unsittliche, verrohend 
wirkende, zu Gewalttátigkeit, Verbrechen oder RassenhaB anreizende sowie 
den Krieg verherrlichende Schriften. Die Aufnahme ist bekanntzumachen. 
(2) Eine Schrift darf nicht in die Liste aufgenommen werden 
1. allein wegen ihres politischen, sozialen, religiósen oder weltanschaulichen 

Inhalts; 
2. wenn sie der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre 

dient; 
3. wenn sie im iiffentlichen Interesse liegt, es sei denn, daB die Art der 

Darstellung zu beanstanden ist. 
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(3) Den Schriften stehen Ton- und Bildtráger, Abbildungen und andere 

Darstellungen gleich. 

(4) Kind im Sinne des Gesetzes ist, wer noch nicht vierzehn, Jugendlicher, wer 
vierzehn, aber noch nicht achtzehn Jahre alt ist. 

§2 
[Bagatellfülle]. 

In Fállen von geringer Bedeutung kann davon abgesehen werden, die Schrift in 

die Liste aufzunehmen. 

§3 
[Verbreitungsverbot an Kinder und Jugendliche]. 

Eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste bekanntgemacht ist, darf nicht 

1. einem Kind oder Jugendlichen angeboten, überlassen oder zugánglich 
gemacht werden, 

2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugánglich ist oder von ihnen 
eingesehen werden kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt oder sonst 
zugánglich gemacht werden, 

3. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblichcr 
Gewáhrung des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengescháften, die Kin-
dern und Jugendlichen nicht zugánglich sind und von ihnen nicht eingese-
hen werden kórmen, einem anderen angeboten oder überlassen werden. • 

(2) Absatz 1 Nr. 3 gilt nicht, wenn die Handlung im Gescháftsverkehr mit 
geweitlichen Entleihern erfolgt. 

§4 
[Verbreitungsverbot auBerhalb von Geschiftsrfiumen]. 

(1) Eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste bekanntgemacht ist, darf nicht 

1. im Einzelhandel auBerhalb von Gescháftsráumen, 

2. in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die der Kunde nicht zu betreten 

pflegt, 

3. im Versandhandel oder 

4. in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln 

vertrieben, verbreitet oder verliehen oder zu diesen Zwecken vorrátig gehalten 

werden. 
(2) Verleger und Zwischenhándler dürfen eine solche Schrift nicht an Perso-
nen liefem, soweit diese einen Handel nach Absatz 1 Nr. 1 betreiben oder 

Anhang 

Inhaber von Betrieben der in Absatz 1 Nr. 2 bis 4 bezeichneten Art sind. 
Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Verleger, Zwischenhándler und 
Personen, die Schriften in den ráumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes 
einführen, ihre Abnehmer auf die Vertriebsbeschránkungen hinzuweisen. 

(3) Eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste bekanntgemacht ist, darf nicht 
im Wege des Versandhandels in den ráumlichen Geltungsbereich dieses Geset-
zes eingeführt werden. 

§5 
[Beschrünkung der Werbung]. 

(1) Bei gescháftlicher Werbung darf nicht darauf hingewiesen werden, daB ein 
Verfahren zur Aufnahme einer Schrift in die Liste anhángig ist oder gewesen 
ist. 

(2) Eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste bekanntgemacht ist, darf nicht 
óffentlich oder durch Verbreiten von Schriften angeboten, angekündigt oder 
angepriesen werden. — - 

(3) Absatz 2 gilt nicht für den Gescháftsverkehr mit dem einschlágigen Handel 
sowie für Handlungen an Orten, die Kindern oder Jugendlich'en nicht zugáng-
lich sind und von ihnen nicht eingesehen werden kánnen. 

§6 
[Schwergeführdende Schriften]. 

Den Beschránkungen der §§ 3 bis 5 unterliegen, ohne daB es einer Aufnahme 
in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, 

1. Schriften, die zum RassenhaB aufstacheln oder die grausame oder sonst 
unmenschliche Gewalttátigkeiten gegen Menschen in einer Art schildern, 
die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttátigkeiten 
ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorganges in 
einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt (§ 131 des Strafge-
setzbuches), 

2. pornographische Schriften (§ 184 des Strafgesetzbuches), 

3. sonstige Schriften, die offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche 
sittlich schwer zu gefáhrden. 

§7 
[Aufnahme periodischer Schriften]. 

Eine periodische Druckschrift kann auf die Dauer von drei bis zwólf Monaten 
in die Liste aufgenommen werden, wenn innerhalb von zwólf Monaten mehr 
als zwei ihrer Nummern in die Liste aufgenommen worden sind. Dies gilt nicht 
für Tageszeitungen und politische Zeitschriften. 
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Zweiter Abschnitt. 

Bundesprüfstelle 

§8 
[Errichtung einer Bundesprüfstelle]. 

(1) Zur Durchführung der Aufgaben dieses Gesetzes wird eine Bundesprüf-
stelle errichtet. 

(2) Die Bundesregierung bestimmt den Sitz der Bundesprüfstelle durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates. 

(3) Die Kosten der Errichtung und der Verfahren der Bundesprüfstelle fallen 
dem Bund zu. 

§ 9 
[Personelle Besetzung der Bundesprüfstelle]. 

(1) Die Bundesprüfstelle besteht aus einem vom Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit ernanpten Vorsitzenden, je einem von jeder Landes-
regierung zu ernennenden Beisitzer und weiteren vom Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit zu ernennenden Beisitzern. 

(2) Die vom Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit zu ernen-
nenden Beisitzer sind den Kreisen 
1. der Kunst, 
2. der Literatur, 
3. des Buchhandels, 
4. der Verlegerschaft, 
5. der Jugendverbánde, 
6. der jugendwohlfahrt, 
7. der Lehr€rschaft und 
8. der Kirchen, der jüdischen Kultusgemeinden und anderer Religionsgemein-

schaften, die Kürperschaften des offentlichen Rechts sind, 

auf Vorschlag der genannten Gruppen zu entnehmen. 

(3) Die Bundesprüfstelle entscheidet in der Besetzung von zwólf Mitgliedern, 
die aus dem Vorsitzenden, drei Beisitzern der Lánder und je einem Beisitzer 
aus den in Absatz 2 genannten Gruppen bestehen. Erscheinen zur Sitzung 
einberufene Beisitzer oder ihre Stellvertreter nicht, so ist die Bundesprüfstelle 
auch in einer Besetzung von mindestens neun Mitgliedern beschluBfáhig, von 
denen mindestens zwei den in Absatz -2 Nr. 1 bis 4 genannten Gruppen angehó-
ren müssen. 
(4) Der Vorsitzende und die Beisitzer werden auf die Dauer von drei Jahren 
bestimmt. Sie 'carmen von der Stelle, die sie bestimmt hat, vorzeitig abberufen 
werden, wenn sie der Verpflichtung zur Mitarbeit in der Bundesprüfstelle nicht 
nachkommen. - 

§10 
[Weisungsfreiheit der Mitglieder]. 

Die Mítglieder der Bundesprüfstelle sind nicht an Weisungen gebunden. 

Dritter Abschnitt. 

Zustándigkeit 

§ 11 
[Zustündigkeit]. 

(1) Die Bundesprüfstelle entscheidet über die Aufnahme in die Liste. 
(2) Dié Bundesprüfstelle wird nur auf Antrag tatig. Der Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, wer antragsberechtigt ist. 

Vierter Abschnitt. 

Verfahren 

1. Aligemeine Verfahrensvorschriften 

§12 
[Anhüren des Veriegers und Verfassers]. 

Dem erleger und dem Verfasser der Schrift ist, soweit móglich, in dem 
Verfahren vor der Bundesprüfstelle Gelegenheit zur AuBerung zu geben. 

§13 
[Anordnung der Aufnahme in die Liste bei qualifizierter Mehrheit]. 

In den Fallen des § 9 Abs. 3 bedarf es zur Anordnung der Aufnahme in die 
Liste einer Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens aber von sieben der an der 
Entscheidung mitwirkenden Mitglieder der Bundesprüfstelle. 

§14 
[Zustellung und Begründung der Entscheidung]. 

(1) Die Entscheidungen der Bundesprüfstelle sind 
1. dem Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit, 
2. jedem Land, 

3. soweit móglich, dem Verleger und Verfasser der Schrift und 
4. anderen am Verfahren beteiligten Behórden, Verbánden und Personen 
zuzustellen. 
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(2) Die Begründung ist beizufügen oder innerhalb einer Woche durch Zustel-

lung nachzureichen. 

§ 15 
[Vorláufige Anordnung zur Aufnahme in die Liste]. 

(1) Die Bundesprüfstelle kann die Aufnahme einer Schrift in die Liste vorláu-
fig anordnen, wenn die endgültige Anordnung der Aufnahme der Schrift in die 
Liste offenbar zu erwarten ist und die Gefahr besteht, daB die Schrift kurzfri-
stig in groBem Umfange vertrieben wird. 

(2) Die vorláufige Anordnung wird von dem Vorsitzenden und zwei weiteren 
Mitgliedern einstimmig erlassen. Ein Mitglied muB einer der in § 9 Abs. 2 Nr. 1 
bis 4 genannten Gruppen angehóren. 

(3) Die vorláufige Anordnung tritt auBer Kraft 

1. nach Ablauf eines Monats seit ihrer Bekanntmachung oder 

2. mit der Bekanntmachung der abschlieBenden Entscheidung der Bundes-
prüfsfelle über die Schrift. s. 

Die Frist der Nummer 1 kann vor ihrem Ablauf um hóchstens einen Monat 
verlángert werden. Absatz 2 gilt entsprechend. Die Verlángerung ist bekannt-

zumachen. 
§ 15 a 

[Aufnahme in die Liste im vereinfachten Verfahren]. 

(1) Die Bundesprüfstelle kann die Aufnahme einer Schrift in die Liste im 
vereinfachten Verfahren anordnen, wenn die Voraussetzungen des § 1 offen-
bar geeben sind. 

(2) Die Eatscheidung wird von dem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitglie-
dern, von denen eines den in § 9 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 genannten Gruppen 
angehóren muB, einstimmig erlassen. Kommt eine Einigung, die Schrift in die 
Liste aufzunehmen, nicht zustande, so entscheidet die Bundesprüfstelle in der 
Besetzung nach § 9 Abs. 3. 

(3) Eine Anordnung nach § 7 ist im vereinfachten Verfahren nicht zulássig. 

(4) Gegen die Entscheidung im vereinfachten Verfahren kónnen die Betroffe-
nen (§ 12) innerhalb eines Monats nach Zustellung bei der Bundesprüfstelle 
Antrag auf Entscheidung in der Besetzung nach § 9 Abs. 3 stellen. 

2. Führung der Liste 

§16 
[Führung der Liste]. 

Die Liste wird von dem Vorsitzenden der Bundesprüfstelle geführt.  

§ 17 
[Aufnahme und Streichung]. 

Eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste angeordnet ist, ist unverzüglich in 
die Liste aufzunehmen. Sie ist unverzüglich von der Liste zu streichen, wenn 
die Anordnung aufgehoben wird oder nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 auBer Kraft tritt. 

§ 18 

(1) Stellt ein Gericht in einer rechtskráftigen Entscheidung fest, daB eine 
Schrift pornographisch ist oder den in § 131 des Strafgesetzbuches bezeichne- 
ten Inhalt hat, so nimmt der Vorsitzende der Bundesprüfstelle die Schrift unter 
Hinweis auf die gerichtliche Entscheidung in die Liste auf. Eines Antrages 
(§ 11 Abs. 2 Satz 1) bedarf es nicht. § 12 gilt entsprechend. 

(2) Hált der Vorsitzende die Aufnahme nach Absatz 1 nicht für erforderlich 
oder werden widersprechende gerichtliche Entscheidungen über dieselbe 
Schrift bekannt, so führt er eine Entscheidung der Bundesprüfstelle herbei. 

§ 18a 
[Aufnahme inhaltsgleicher Schriften]. 

(1) Ist eine Schrift ganz oder im wesentlichen inhaltsgleich mit einer in die 
Liste aufgenommenen Schrift, so nimmt sie der Vorsitzende der Bundesprüf- 
stelle in die Liste auf. Eines Antrages (§ 11 Abs. 2 Satz 1) bedarf es nicht. § 12 
gilt entsprechend. 

(2) Ist es zweifelhaft, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 erfüllt 
sind, so führt der Vorsitzende die Entscheidung der Bundesprüfstelle herbei. 

3. Bekanntmachungen 

§ 19 
[Bekanntmachung im Bundesanzeiger]. 

(1) Wird eine Schrift in die Liste aufgenommen oder von ihr gestrichen, so ist 
dies unter Hinweis auf die zugrunde liegende Entscheidung für das Bundesge-
biet bekanntzumachen. 

(2) Die Bekanntmachungen für das Bundesgebiet erfolgen im Bundesan-
zeiger. 
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Fünfter Abschnitt. 

Rechtsweg 

§ 20 
[Klage]. 

Vor Erhebung einer Klage im Verwaltungsrechtsweg bedarf es keiner Nach-
prüfung in einem Vorverfahren. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. 
Sie ist gegen den Bund, vertreten durch die Bundesprüfstelle, zu richten. 

Sechster Abschnitt. 

Strafvorschriften 

§ 21 

(j.) Wer eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste bekanntgemacht ist, oder 
eine der in § 6 bezeichneten Schriften 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 1 einem Kind oder Jugendlichen anbietet, überláBt 
oder zugánglich macht, 

2. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 an den dort bezeichneten Orten ausstellt, 
anschlágt, vorführt oder sonst zugánglich macht, 

3. entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 3 im Wege gewerblicher Vermietung oder ver-
gleichbarer gewerblicher Gewáhrung des Gebrauchs einem anderen anbie-
tet oder überláBt, 

4. entgegen § 4 Abs. 1 in den dort bezeichneten Fállen vertreibt, verbreitet, 
ver1eiht. oder vorrátig hált, 

5. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 an die dort bezeichneten Personen liefert, 

6. entgegen § 4 Abs. 3 einzuführen unternimmt oder 

7. entgegen § 5 Abs. 2 anbietet, ankündigt oder anpreist, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer 

1. entgegen § 5 Abs. 1 gescháftlich wirbt oder 

2. die Liste zum Zwecke der gescháftlichen Werbung abdruckt oder veróffent-
licht. 

(3) Handelt der Táter fahrlássig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessátzen. 

Anhang 

(4) Die Absátze 1 bís 3 sind nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die 
Person Berechtigte die Schrift einem Kind oder Jugendlichen anbietet, über-
láBt oder zugánglich macht. 

(5) Das Gericht kann von einer Bestrafung nach den Absátzen 1 bis 3 absehen, 
wenn der Táter, der die Schrift einem Kind oder Jugendlichen angeboten, 
überlassen oder zugánglich gemacht hat, ein Jugendlicher oder ein Angehüri-
ger im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuches ist. 
(6) Hat ein Kind oder Jugendlicher die Schrift einem anderen Kind oder 
Jugendlichen angeboten, überlassen oder zugánglich gemacht, so leitet das 
Jugendamt die auf Grund der bestehenden Vorschriften zulássigen MaBnah-
men ein. Der Vormundschaftsrichter kann auf Antrag des Jugendamtes oder 
von Amts wegen Weisungen erteilen. 

§ 21a 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsátzlich oder fahrlássig entgegen § 4 
Abs. 2 Satz 2 einen Abnehmer nicht auf die Vertriebsbeschránkungen hin-
weist. 

(2) Die Ordnungswi(irigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu dreil3igtausend 
Deutsche Mark geahndet werden. 

Siebenter Abschnitt. 

SchluBvorschriften 

§ 22 
[Auflerkrafttreten des Schmutz- und Schundgesetzes von Rheinland-Pfalz]. 

§ 23 
[Ermáchtigung zum Erlall einer Rechtsverordnung]. 

Die Bundesregierung wird ermáchtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates das Verfahren der Bundesprüfstelle náher zu regeln. 

§24 
[Geltung in Berlinj. 

Dieses Gesetz gilt nach MaBgabe'der §§ 13 und 14 des Dritten Überleitungsge-
setzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
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